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Übersetzung   
Änderungsurkunde  
zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten  
in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 geänderten  
Konvention der Internationalen Fernmeldeunion1  
Angenommen in Marrakesch am 18. Oktober 2002 
Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 17. Januar 2006 
In Kraft getreten für die Schweiz am 17. Januar 2006 

 (Stand am 11. September 2023) 

 

(Konsolidierte Fassung)2  
Kapitel l Arbeitsweise der Union 

Abschnitt 1 

Art. 1 Konferenz der Regierungsbevollmächtigten 

1. (1) Die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten tritt nach den 
einschlägigen Bestimmungen des Artikels 8 der Konstitution 
der Internationalen Fernmeldeunion3 (nachstehend «die Konsti-
tution» genannt) zusammen. 

 (2) Der präzise Ort und der genaue Zeitpunkt einer Konferenz der 
Regierungsbevollmächtigten werden, wenn irgend möglich, 
von der vorhergehenden Konferenz der Regierungsbevollmäch-
tigten festgelegt; geschieht dies nicht, so bestimmt der Rat mit 
Zustimmung der Mehrheit der Mitgliedstaaten Ort und Zeit-
punkt der nächsten Konferenz der Regierungsbevollmächtigten. 

2. (1) Eine Änderung des präzisen Ortes und des genauen Zeitpunkts 
der nächsten Konferenz der Regierungsbevollmächtigten ist 
möglich: 

a) auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitgliedstaa-
ten; diese Anträge sind einzeln an den Generalsekretär zu 
richten; 

  

 AS 2006 4041 
1 Siehe jedoch die Konvention (SR 0.784.02) und die konsolidierte Fassung der Änderungs-

urkunden vom 24. Nov. 2006/22. Okt. 2010 (SR 0.784.022), mit ihren eigenen Geltungs-
bereichen. 

2 Anmerkung des Generalsekretariats: Gemäss der Entschliessung Nr. 70 (Rev. Marrakesch 
2002) der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten zur Berücksichtigung des  
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei der ITU gelten die 
Grundsatzdokumente der Union (Konstitution und Konvention) als in einer geschlechts-
neutralen Sprache abgefasst. 
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b) auf Vorschlag des Rates. 

 (2) Für diese Änderungen ist die Zustimmung der Mehrheit der Mit-
gliedstaaten erforderlich. 

Art. 2 Wahlen und damit verbundene Fragen 

Rat 

1.  Mit Ausnahme der Fälle, in denen Sitze unter den in den Num-
mern 10−12 aufgeführten Bedingungen frei werden, üben die in 
den Rat gewählten Mitgliedstaaten ihr Amt bis zu dem Zeit-
punkt aus, zu dem ein neuer Rat gewählt wird. Sie können wie-
der gewählt werden. 

2. (1) Wird zwischen zwei Konferenzen der Regierungsbevollmäch-
tigten ein Sitz im Rat frei, so fällt dieser Sitz von Rechts wegen 
dem Mitgliedstaat zu, der bei der letzten Wahl unter denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derselben Region angehören wie der ausge-
schiedene Mitgliedstaat und deren Kandidatur nicht berücksich-
tigt worden ist, die meisten Stimmen erhalten hat. 

 (2) Kann ein freier Sitz aus irgendeinem Grund nicht nach dem in 
Nummer 8 beschriebenen Verfahren besetzt werden, so fordert 
der Präsident des Rates die übrigen Mitgliedstaaten der Region 
auf, sich binnen eines Monats, vom Zeitpunkt der Aufforderung 
an gerechnet, zu bewerben. Am Ende dieses Zeitraums fordert 
der Präsident des Rates die Mitgliedstaaten auf, den neuen Mit-
gliedstaat des Rates zu wählen. Die Wahl erfolgt geheim und 
auf schriftlichem Wege. Es ist die gleiche Mehrheit wie oben 
angegeben erforderlich. Der neue Mitgliedstaat des Rates bleibt 
bis zur Wahl des neuen Rates durch die nächste zuständige Kon-
ferenz der Regierungsbevollmächtigten im Amt. 

3.  Ein Sitz im Rat gilt als frei: 

a) wenn ein Mitgliedstaat des Rates zu zwei aufeinander fol-
genden ordentlichen Tagungen des Rates keinen Vertreter 
entsandt hat; 

b) wenn ein Mitgliedstaat sein Amt als Mitgliedstaat des Ra-
tes niederlegt. 

Gewählte Beamte 

1.  Der Generalsekretär, der Vizegeneralsekretär und die Direkto-
ren der Büros treten ihr Amt zu dem Zeitpunkt an, den die Kon-
ferenz der Regierungsbevollmächtigten bei ihrer Wahl festsetzt. 
Sie bleiben in der Regel bis zu dem Zeitpunkt im Amt, den die 
nächste Konferenz der Regierungsbevollmächtigten festsetzt; 
sie können nur einmal wieder gewählt werden. 

2.  Wenn die Stelle des Generalsekretärs frei wird, tritt der Vizege-
neralsekretär als Nachfolger das Amt des Generalsekretärs an, 
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das er bis zu dem Zeitpunkt innehat, den die Konferenz der Re-
gierungsbevollmächtigten bei ihrer nächsten Tagung festsetzt. 
Wenn der Vizegeneralsekretär das Amt des Generalsekretärs 
unter diesen Voraussetzungen als Nachfolger antritt, gilt die 
Stelle des Vizegeneralsekretärs von diesem Zeitpunkt an als un-
besetzt, wobei Nummer 15 zur Anwendung kommt. 

3.  Wenn die Stelle des Vizegeneralsekretärs mehr als 180 Tage vor 
dem Zeitpunkt frei wird, der für den Beginn der nächsten Kon-
ferenz der Regierungsbevollmächtigten festgesetzt worden ist, 
ernennt der Rat für die verbleibende Amtszeit einen Nachfolger. 

4.  Werden die Stelle des Generalsekretärs und die des Vizegene-
ralsekretärs gleichzeitig frei, so übernimmt der dienstälteste Di-
rektor das Amt des Generalsekretärs für die Dauer von höchs-
tens 90 Tagen. Der Rat ernennt einen Generalsekretär und, wenn 
beide Stellen mehr als 180 Tage vor dem Zeitpunkt frei gewor-
den sind, der für den Beginn der nächsten Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten festgesetzt worden ist, auch einen Vize-
generalsekretär. Ein so vom Rat ernannter Beamter bleibt bis 
zum Ende der Amtszeit seines Vorgängers im Amt. 

5.  Wird die Stelle eines Direktors wider Erwarten frei, so trifft der 
Generalsekretär die erforderlichen Massnahmen, damit die Auf-
gaben des Direktors wahrgenommen werden, bis der Rat wäh-
rend seiner nächsten ordentlichen Tagung nach dem Zeitpunkt, 
zu dem die Stelle frei geworden ist, einen neuen Direktor er-
nennt. Ein so ernannter Direktor bleibt bis zu dem von der 
nächsten Konferenz der Regierungsbevollmächtigten festge-
setzten Zeitpunkt im Amt. 

6.  Der Rat besetzt unter den in den einschlägigen Bestimmungen 
dieses Artikels dargelegten Umständen die frei gewordene 
Stelle des Generalsekretärs oder die des Vizegeneralsekretärs, 
vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen des Artikels 27 
der Konstitution, und zwar während einer seiner ordentlichen 
Tagungen, wenn die Stelle in den letzten 90 Tagen vor dieser 
Tagung frei geworden ist, oder während einer Tagung, die sein 
Präsident innerhalb der in diesen Bestimmungen genannten 
Zeiträume einberufen hat. 

7.  Die Amtszeit eines Beamten, der unter den in den Nummern 
14−18 genannten Bedingungen in das Amt eines gewählten Be-
amten ernannt wurde, stellt keinen Hinderungsgrund für diesen 
Beamten dar, bei der Wahl oder der Wiederwahl für dieses Amt 
zu kandidieren. 

Mitglieder des Funkregulierungsausschusses 

1.  Die Mitglieder des Funkregulierungsausschusses treten ihr Amt 
zu den Zeitpunkten an, welche die Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten bei ihrer Wahl festsetzt. Sie bleiben bis zu den 
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Zeitpunkten im Amt, welche die nächste Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten festsetzt; sie können nur einmal wieder 
gewählt werden. 

2.  Wenn in der Zeit zwischen zwei Konferenzen der Regierungs-
bevollmächtigten ein Mitglied des Ausschusses sein Amt nie-
derlegt oder nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben wahrzu-
nehmen, fordert der Generalsekretär nach Beratung mit dem 
Direktor des Büros für das Funkwesen die zu der betreffenden 
Region gehörenden Mitgliedstaaten auf, Kandidaten für die 
Wahl eines Ersatzmitglieds vorzuschlagen, die der Rat während 
seiner nächsten Tagung vornimmt. Wird jedoch die Stelle mehr 
als 90 Tage vor der Tagung des Rates oder nach der Tagung des 
Rates, die der nächsten Konferenz der Regierungsbevollmäch-
tigten vorangeht, frei, so ernennt der betreffende Mitgliedstaat 
so bald als möglich, auf jeden Fall aber binnen 90 Tagen, einen 
anderen Staatsangehörigen zum Ersatzmitglied, der je nach Fall 
bis zum Amtsantritt des vom Rat gewählten neuen Mitglieds 
oder bis zum Amtsantritt der von der nächsten Konferenz der 
Regierungsbevollmächtigten gewählten neuen Mitglieder des 
Ausschusses im Amt bleibt. Das Ersatzmitglied kann je nach 
Fall als Kandidat für die Wahl durch den Rat oder durch die 
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten aufgestellt werden. 

3.  Ein Mitglied des Funkregulierungsausschusses gilt als nicht 
mehr in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen, wenn es drei 
Mal hintereinander den Tagungen des Ausschusses ferngeblie-
ben ist. Der Generalsekretär erklärt nach Beratung mit dem Prä-
sidenten des Ausschusses, dem betreffenden Mitglied des Aus-
schusses und dem betreffenden Mitgliedstaat, dass eine Stelle 
im Ausschuss frei ist, und verfährt nach Nummer 21. 

Art. 3 Andere Konferenzen und Versammlungen 

1.  Nach den einschlägigen Bestimmungen der Konstitution wer-
den in der Zeit zwischen zwei Konferenzen der Regierungsbe-
vollmächtigten normalerweise folgende weltweite Konferenzen 
und Versammlungen der Union einberufen: 

a) eine oder zwei weltweite Funkkonferenzen; 

b) eine weltweite Versammlung für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen; 

c) eine weltweite Konferenz für die Entwicklung des Fern-
meldewesens; 

d) eine oder zwei Funkversammlungen. 

2.  In der Zeit zwischen zwei Konferenzen der Regierungsbevoll-
mächtigten 

– Aufgehoben   
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– darf ausnahmsweise eine zusätzliche weltweite Versamm-
lung für die Standardisierung im Fernmeldewesen einberu-
fen werden. 

3.  Diese Massnahmen werden getroffen: 

a) auf Beschluss einer Konferenz der Regierungsbevollmäch-
tigten; 

b) auf Empfehlung der vorangegangenen weltweiten Konfe-
renz oder Versammlung des betreffenden Sektors, vorbe-
haltlich der Genehmigung durch den Rat; im Falle einer 
Funkversammlung wird die Empfehlung der Versammlung 
der nächsten weltweiten Funkkonferenz übermittelt, die 
hierzu eine Stellungnahme für den Rat abgibt; 

c) auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitgliedstaa-
ten; diese Anträge sind einzeln an den Generalsekretär zu 
richten; 

d) auf Vorschlag des Rates. 

4.  Eine regionale Funkkonferenz wird einberufen: 

a) auf Beschluss einer Konferenz der Regierungsbevollmäch-
tigten; 

b) auf Empfehlung einer vorangegangenen weltweiten oder 
regionalen Funkkonferenz, vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch den Rat; 

c) auf Antrag von mindestens einem Viertel der zu der betref-
fenden Region gehörenden Mitgliedstaaten; diese Anträge 
sind einzeln an den Generalsekretär zu richten; 

d) auf Vorschlag des Rates. 

5. (1) Der präzise Ort und der genaue Zeitpunkt einer weltweiten oder 
regionalen Konferenz oder einer Versammlung eines Sektors 
können von einer Konferenz der Regierungsbevollmächtigten 
festgelegt werden. 

 (2) Liegt kein entsprechender Beschluss vor, so legt der Rat den 
präzisen Ort und den genauen Zeitpunkt mit Zustimmung der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten fest, wenn es sich um eine welt-
weite Konferenz oder eine Versammlung eines Sektors handelt, 
und mit Zustimmung der Mehrheit der zu der betreffenden Re-
gion gehörenden Mitgliedstaaten, wenn es sich um eine regio-
nale Konferenz handelt; in beiden Fällen kommt Nummer 47 
zur Anwendung. 

6. (1) Der präzise Ort und der genaue Zeitpunkt einer Konferenz oder 
einer Versammlung können geändert werden: 

a) auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitgliedstaa-
ten, wenn es sich um eine weltweite Konferenz oder eine 
Versammlung eines Sektors handelt, oder von mindestens 
einem Viertel der zu der betreffenden Region gehörenden 
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Mitgliedstaaten, wenn es sich um eine regionale Konferenz 
handelt. Die Anträge sind einzeln an den Generalsekretär 
zu richten, der sie dem Rat zur Genehmigung vorlegt; 

b) auf Vorschlag des Rates. 

 (2) In den Fällen der Nummern 44 und 45 werden die vorgeschla-
genen Änderungen für eine weltweite Konferenz oder eine Ver-
sammlung eines Sektors nur mit Zustimmung der Mehrheit der 
Mitgliedstaaten, für eine regionale Konferenz nur mit Zustim-
mung der Mehrheit der zu der betreffenden Region gehörenden 
Mitgliedstaaten endgültig angenommen, vorbehaltlich der 
Nummer 47. 

7.  Wenn ein Mitgliedstaat bei den in den Nummern 42, 46, 118, 
123 und 138 dieser Konvention und den Nummern 26, 28, 29, 
31 und 36 der Geschäftsordnung der Konferenzen, Versamm-
lungen und Tagungen der Union genannten Befragungen nicht 
binnen der vom Rat festgesetzten Frist geantwortet hat, wird so 
verfahren, als habe er sich an diesen Befragungen nicht beteiligt, 
und er wird bei der Berechnung der Mehrheit nicht berücksich-
tigt. Übersteigt die Zahl der eingegangenen Antworten nicht die 
Hälfte der Zahl der befragten Mitgliedstaaten, so kommt es zu 
einer zweiten Befragung, deren Ergebnis entscheidend ist, un-
abhängig von der Zahl der abgegebenen Stimmen. 

8. (1) Weltweite Konferenzen für internationale Fernmeldedienste 
werden auf Beschluss der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten einberufen. 

 (2) Die Bestimmungen über die Einberufung einer weltweiten 
Funkkonferenz und die Annahme ihrer Tagesordnung sowie die 
Bedingungen für die Teilnahme an einer solchen Konferenz gel-
ten gegebenenfalls auch für die weltweiten Konferenzen für in-
ternationale Fernmeldedienste.  

Abschnitt 2 

Art. 4 Rat 

1. (1) Die Zahl der Mitgliedstaaten des Rates wird von der Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten festgelegt, die alle vier Jahre 
stattfindet. 

 (2) Diese Zahl darf 25 % der Gesamtzahl der Mitgliedstaaten nicht 
überschreiten. 

2. (1) Der Rat tritt einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung am 
Sitz der Union zusammen.      
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 (2) Er kann im Laufe dieser Tagung beschliessen, ausnahmsweise 
eine zusätzliche Tagung abzuhalten. 

 (3) In der Zeit zwischen den ordentlichen Tagungen kann er auf An-
trag der Mehrheit seiner Mitgliedstaaten von seinem Präsiden-
ten oder, unter den in Nummer 18 dieser Konvention vorgese-
henen Bedingungen, auf Anregung seines Präsidenten 
einberufen werden, und zwar in der Regel am Sitz der Union. 

3.  Beschlüsse werden vom Rat nur während der Tagungen gefasst. 
In Ausnahmefällen kann der Rat während einer Tagung be-
schliessen, dass eine besondere Frage auf schriftlichem Wege 
geregelt wird. 

4.  Der Rat wählt zu Beginn jeder ordentlichen Tagung unter den 
Vertretern seiner Mitgliedstaaten und unter Beachtung des 
Grundsatzes des turnusmässigen Wechsels zwischen den Regi-
onen seinen eigenen Präsidenten und Vizepräsidenten. Diese 
bleiben bis zur Eröffnung der nächsten ordentlichen Tagung im 
Amt und können nicht wieder gewählt werden. Der Vizepräsi-
dent vertritt den Präsidenten in dessen Abwesenheit. 

5.  Die Person, die von einem Mitgliedstaat des Rates zur Wahr-
nehmung eines Sitzes in diesem Rat ernannt wird, soll möglichst 
ein Beamter sein, der in der Fernmeldeverwaltung dieses Mit-
gliedstaates arbeitet oder ihr gegenüber unmittelbar verantwort-
lich ist oder in ihrem Namen handelt; diese Person muss durch 
ihre Erfahrungen im Bereich der Fernmeldedienste qualifiziert 
sein. 

6.  Nur die Kosten für Reise, Aufenthalt und Versicherungen, die 
für den Vertreter eines nach der Liste des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen (UNDP) der Gruppe der Ent-
wicklungsländer angehörenden Mitgliedstaates des Rates in 
Ausübung seiner Tätigkeit bei den Tagungen des Rates entste-
hen, gehen zu Lasten der Union. 

7.  Der Vertreter eines jeden Mitgliedstaates des Rates hat das 
Recht, als Beobachter an allen Tagungen der Sektoren der 
Union teilzunehmen. 

8.  Der Generalsekretär nimmt die Aufgaben eines Sekretärs des 
Rates wahr. 

9.  Der Generalsekretär, der Vizegeneralsekretär und die Direkto-
ren der Büros sind kraft ihres Amtes berechtigt, an den Beratun-
gen des Rates teilzunehmen, jedoch ohne Stimmrecht. Der Rat 
darf aber auch Sitzungen abhalten, die den Vertretern seiner 
Mitgliedstaaten vorbehalten sind. 

9bis. Ein Mitgliedstaat, der nicht Mitgliedstaat des Rates ist, kann auf 
seine eigenen Kosten einen Beobachter zu den Sitzungen des 
Rates, seiner Kommissionen und seiner Arbeitsgruppen 
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entsenden, wenn er den Generalsekretär vorher darüber unter-
richtet. Ein Beobachter ist nicht stimmberechtigt. 

9ter. Die Sektormitglieder können unter den vom Rat auch in Bezug 
auf ihre Zahl und die Verfahren ihrer Benennung festgelegten 
Bedingungen an den Sitzungen des Rates, seiner Kommissionen 
und seiner Arbeitsgruppen als Beobachter teilnehmen. 

10. Der Rat prüft jedes Jahr den Bericht des Generalsekretärs über 
die Umsetzung des von der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten angenommenen strategischen Plans und trifft die 
Massnahmen, die er für geeignet hält. 

10bis. Solange der Rat zu jeder Zeit den von der Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten verabschiedeten Finanzrahmen einhält, 
kann er im Bedarfsfalle den strategischen Plan, der die Grund-
lage der entsprechenden operativen Pläne bildet, überprüfen und 
aktualisieren und die Mitgliedstaaten und Sektormitglieder da-
von entsprechend in Kenntnis setzen. 

10ter. Der Rat beschliesst seine eigene Geschäftsordnung. 

11. Der Rat überwacht in der Zeit zwischen den Konferenzen der 
Regierungsbevollmächtigten die allgemeine Führung und Ver-
waltung der Union. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 (1) Er nimmt die gemäss Nummer 74A der Konstitution vom Ge-
neralsekretär vorgelegten konkreten Daten für die strategische 
Planung entgegen, prüft sie und leitet bei der vorletzten ordentli-
chen Tagung des Rates vor der nächsten Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten die Erarbeitung eines Entwurfs für einen 
neuen strategischen Plan für die Union ein, wobei er sich auf die 
Beiträge der Mitgliedstaaten und der Sektormitglieder wie auch 
auf die Beiträge der beratenden Gruppen für die Sektoren stützt, 
und erstellt bis spätestens vier Monate vor der Konferenz der 
Regierungsbevollmächtigten einen koordinierten Entwurf eines 
neuen strategischen Plans; 

(1bis) er legt einen Terminplan für die Ausarbeitung des strategischen 
Plans und des Finanzplans der Union wie auch für die operati-
ven Pläne jedes einzelnen Sektors und des Generalsekretariats 
so fest, dass sie angemessen aufeinander abgestimmt werden 
können; 

(1ter) er genehmigt und revidiert das Personalstatut und die Finanz-
vorschriften der Union sowie die übrigen Vorschriften, die er 
für erforderlich hält, und trägt dabei der Praxis Rechnung, wel-
che die Organisation der Vereinten Nationen und die Sonderor-
ganisationen bei der Anwendung des gemeinsamen Systems für 
die Gehälter, Zulagen und Pensionen üben; 

 (2) er berichtigt, wenn nötig:   
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a) die Grundgehaltsstufen für das Personal der Gruppe der 
Fachbeamten und der darüber liegenden Gruppen – mit 
Ausnahme der Gehälter für die Stellen, die durch Wahl be-
setzt werden –, um sie laufend den Grundgehaltsstufen an-
zugleichen, die von den Vereinten Nationen für die ent-
sprechenden Gruppen des gemeinsamen Systems 
festgelegt sind; 

b) die Grundgehaltsstufen für das Personal der allgemeinen 
Dienste, um sie laufend den Gehältern anzugleichen, die 
von den Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen 
am Sitz der Union gezahlt werden; 

c) den Kaufkraftausgleich für die Gruppe der Fachbeamten 
und die darüber liegenden Gruppen sowie den Kaufkraft-
ausgleich für die Stellen, die durch Wahl besetzt werden, 
entsprechend den für den Sitz der Union gültigen Beschlüs-
sen der Vereinten Nationen; 

d) die Zulagen, die das gesamte Personal der Union erhält, 
und zwar in Übereinstimmung mit allen für das gemein-
same System der Vereinten Nationen angenommenen Än-
derungen; 

 (3) er fasst die notwendigen Beschlüsse, um die ausgewogene geo-
graphische Verteilung des Personals der Union sowie die Re-
präsentation der Frauen in der Gruppe der Fachbeamten und in 
den darüber liegenden Gruppen zu gewährleisten, und über-
wacht die Durchführung dieser Beschlüsse; 

 (4) er entscheidet über die Vorschläge zu wichtigen organisatori-
schen Änderungen des Generalsekretariats und der Büros der 
Sektoren der Union, die mit der Konstitution und dieser Kon-
vention in Einklang stehen müssen; die Vorschläge werden ihm 
nach Prüfung durch den Koordinierungsausschuss vom Gene-
ralsekretär vorgelegt; 

 (5) er prüft und genehmigt die mittelfristigen Pläne für die Arbeits-
plätze und das Personal sowie für die Programme zur Entwick-
lung der personellen Ressourcen der Union und gibt Leitlinien 
für die Personalausstattung der Union, und zwar sowohl für die 
Einstufung des Personals als auch für die Personalstruktur, wo-
bei er die von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten 
gegebenen allgemeinen Richtlinien und die einschlägigen Best-
immungen des Artikels 27 der Konstitution berücksichtigt; 

 (6) er berichtigt, wenn nötig, die Beiträge der Union und des Perso-
nals für die Gemeinsame Pensionskasse des Personals der Ver-
einten Nationen, in Übereinstimmung mit dem Statut und den 
Vorschriften dieser Kasse, sowie die Teuerungszulagen, die den 
Empfängern von Zahlungen aus der Versicherungskasse für das 
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Personal der Union zu gewähren sind, wobei entsprechend der 
von dieser Kasse geübten Praxis verfahren wird; 

 (7) er prüft und beschliesst das Zweijahresbudget der Union und 
prüft das voraussichtliche Budget für die beiden darauf folgen-
den Jahre (die Teile des vom Generalsekretär gemäss Nummer 
101 dieser Konvention erstellten Finanzberichts sind), wobei er 
die in Bezug auf Nummer 50 der Konstitution gefassten Be-
schlüsse der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten und 
den von dieser Konferenz nach Nummer 51 der Konstitution 
festgesetzten finanziellen Rahmen berücksichtigt; er beachtet 
alle Einsparmöglichkeiten, trägt jedoch immer der Verpflich-
tung der Union Rechnung, so schnell wie möglich zufrieden 
stellende Ergebnisse zu erzielen. Dabei berücksichtigt der Rat 
die von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten aufge-
stellten Prioritäten, die im strategischen Plan der Union im Ein-
zelnen erläutert werden, die Stellungnahmen des Koordinie-
rungsausschusses, die in dem in Nummer 86 dieser Konvention 
genannten Bericht des Generalsekretärs dargelegt werden, so-
wie den in Nummer 101 dieser Konvention genannten Finanz-
bericht; 

 (8) er trifft alle notwendigen Anordnungen für die jährliche Prüfung 
der vom Generalsekretär aufgestellten Rechnungen der Union 
und genehmigt diese Rechnungen gegebenenfalls, um sie der 
nächsten Konferenz der Regierungsbevollmächtigten vorzule-
gen; 

 (9) er trifft die für die Einberufung der Konferenzen oder Versamm-
lungen der Union erforderlichen Vorkehrungen und gibt dem 
Generalsekretariat und den Sektoren der Union geeignete Richt-
linien in Bezug auf ihre fachliche und sonstige Unterstützung 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Konferenzen oder 
Versammlungen, und zwar mit Zustimmung der Mehrheit der 
Mitgliedstaaten, wenn es sich um eine weltweite Konferenz 
oder Versammlung handelt, und mit Zustimmung der Mehrheit 
der zu der betreffenden Region gehörenden Mitgliedstaaten, 
wenn es sich um eine regionale Konferenz handelt; 

 (10) er fasst die in Bezug auf Nummer 28 dieser Konvention erfor-
derlichen Beschlüsse; 

 (11) er entscheidet über die Durchführung der Beschlüsse der Kon-
ferenzen, die finanzielle Auswirkungen haben; 

 (12) er trifft im Rahmen der Bestimmungen der Konstitution, dieser 
Konvention und der Vollzugsordnungen alle anderen für das 
reibungslose Arbeiten der Union notwendig erscheinenden 
Massnahmen; 

 (13) er ergreift nach Zustimmung der Mehrheit der Mitgliedstaaten 
alle notwendigen Massnahmen zur vorläufigen Regelung der 
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Fälle, die in der Konstitution, in dieser Konvention und in den 
Vollzugsordnungen nicht vorgesehen sind und mit deren Rege-
lung nicht bis zur nächsten zuständigen Konferenz gewartet 
werden kann; 

 (14) er sorgt für die Koordinierung mit allen internationalen Organi-
sationen, die in den Artikeln 49 und 50 der Konstitution erwähnt 
sind; zu diesem Zweck schliesst er im Namen der Union vorläu-
fige Abkommen mit den in Artikel 50 der Konstitution und in 
den Nummern 260 und 261 der Konvention erwähnten interna-
tionalen Organisationen und mit den Vereinten Nationen in An-
wendung des Abkommens zwischen der Organisation der Ver-
einten Nationen und der Internationalen Fernmeldeunion; diese 
vorläufigen Abkommen müssen nach der einschlägigen Bestim-
mung des Artikels 8 der Konstitution der nächsten Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten vorgelegt werden; 

 (15) er schickt den Mitgliedstaaten innerhalb von 30 Tagen nach je-
der Tagung Kurzberichte über seine Arbeiten sowie alle Doku-
mente, die ihm nützlich erscheinen; 

 (16) er legt der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten einen 
Bericht über die Tätigkeit der Union seit der letzten Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten vor sowie die Empfehlungen, 
die er für geeignet hält.  

Abschnitt 3 

Art. 5 Generalsekretariat 

1.  Der Generalsekretär: 

a) ist verantwortlich für die allgemeine Verwaltung der Mittel 
der Union; er kann die Verwaltung eines Teils dieser Mittel 
dem Vizegeneralsekretär sowie den Direktoren der Büros 
übertragen, gegebenenfalls nach Beratung mit dem Koor-
dinierungsausschuss; 

b) koordiniert die Tätigkeiten des Generalsekretariats und der 
Sektoren der Union unter Berücksichtigung der Ansichten 
des Koordinierungsausschusses, um eine möglichst wirk-
same und wirtschaftliche Verwendung der Mittel der 
Union zu gewährleisten; 

c) erstellt, mit Unterstützung des Koordinierungsausschusses, 
einen Bericht über die Entwicklung des Telekommunikati-
onsumfeldes seit der letzten Konferenz der Regierungsbe-
vollmächtigten, in dem er auch Empfehlungen zur zukünf-
tigen Politik und Strategie der Union sowie eine 
Einschätzung ihrer finanziellen Auswirkungen gibt, und 
legt diesen Bericht dem Rat vor; 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 



Fernmeldeverkehr 

12 / 62 

0.784.021 

cbis) koordiniert die Umsetzung des von der Konferenz der Re-
gierungsbevollmächtigten angenommenen strategischen 
Planes und erstellt jährlich über diese Umsetzung einen Be-
richt, den er dem Rat zur Prüfung vorlegt; 

d) organisiert die Arbeit des Generalsekretariats und ernennt 
das Personal dieses Sekretariats, wobei er die von der Kon-
ferenz der Regierungsbevollmächtigten gegebenen Richt-
linien und die vom Rat erarbeiteten Vorschriften beachtet; 

dbis) erstellt jedes Jahr einen gleitenden operativen Vierjahres-
plan für die Tätigkeiten, die das Personal des Generalsek-
retariats in Übereinstimmung mit dem strategischen Plan 
auszuführen hat; dieser gilt für das darauf folgende Jahr 
und die drei weiteren Jahre und gibt auch die finanziellen 
Auswirkungen bei angemessener Berücksichtigung des 
von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten verab-
schiedeten Finanzplans an; dieser operative Vierjahresplan 
wird von den beratenden Gruppen der drei Sektoren ge-
prüft und jedes Jahr vom Rat geprüft und verabschiedet; 

e) trifft die administrativen Massnahmen für die Büros der 
Sektoren der Union und ernennt das Personal dieser Büros 
auf der Grundlage der vom Direktor des betreffenden Bü-
ros getroffenen Auswahl und seiner Vorschläge; die end-
gültige Entscheidung über Ernennung oder Entlassung 
liegt jedoch beim Generalsekretär; 

f) gibt dem Rat jeden Beschluss der Organisation der Verein-
ten Nationen und der Sonderorganisationen bekannt, der 
die Bedingungen des gemeinsamen Systems für den 
Dienst, die Zulagen und die Pensionen berührt; 

g) sorgt für die Anwendung aller vom Rat angenommenen 
Vorschriften; 

h) berät die Union in Rechtsfragen; 

i) beaufsichtigt, für die Zwecke der Verwaltungsführung, das 
Personal der Union, um einen möglichst wirksamen Ein-
satz dieses Personals zu gewährleisten und um die Arbeits-
bedingungen des gemeinsamen Systems auf dieses Perso-
nal anzuwenden. Das für die unmittelbare Unterstützung 
der Direktoren der Büros ernannte Personal untersteht ver-
waltungsmässig dem Generalsekretär und arbeitet unmit-
telbar nach den Weisungen der betreffenden Direktoren, 
hat sich aber immer an die allgemeinen Verwaltungsricht-
linien des Rates zu halten; 

j) weist im allgemeinen Interesse der Union und nach Bera-
tung mit den Direktoren der betreffenden Büros den Be-
diensteten vorübergehend andere Tätigkeiten zu, um dem 
unterschiedlichen Arbeitsanfall am Sitz der Union gerecht 
zu werden; 
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k) trifft im Einvernehmen mit dem Direktor des betreffenden 
Büros alle für die Konferenzen und Tagungen der Sektoren 
erforderlichen administrativen und finanziellen Vorkeh-
rungen; 

l) übernimmt die entsprechenden Sekretariatsarbeiten vor 
und nach den Konferenzen der Union, wobei er die Zustän-
digkeiten jedes einzelnen Sektors berücksichtigt; 

m) bereitet Empfehlungen für die in Nummer 342 dieser Kon-
vention4 genannte erste Sitzung der Delegationschefs vor, 
wobei er die Ergebnisse etwaiger regionaler Befragungen 
berücksichtigt; 

n) übernimmt, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der 
einladenden Regierung, das Sekretariat für die Konferen-
zen der Union und stellt, gegebenenfalls in Zusammenar-
beit mit dem betreffenden Direktor, die für die Tagungen 
der Union notwendigen Dienste zur Verfügung, wobei er, 
soweit er es für notwendig hält, nach Nummer 93 auf das 
Personal der Union zurückgreift. Der Generalsekretär kann 
ferner auf Antrag und auf vertraglicher Grundlage das Sek-
retariat für alle anderen Tagungen auf dem Gebiet des 
Fernmeldewesens übernehmen; 

o) trifft die notwendigen Massnahmen für die rechtzeitige 
Veröffentlichung und Verteilung der Dienstunterlagen, In-
formationsbulletins und anderen Unterlagen und Doku-
mente, die vom Generalsekretariat und von den Sektoren 
erstellt oder der Union bekannt gegeben wurden oder deren 
Veröffentlichung von den Konferenzen oder vom Rat ver-
langt wird. Der Rat bringt die Liste der für die Veröffentli-
chung vorgesehenen Unterlagen laufend auf den neuesten 
Stand, wobei er sich mit den betreffenden Konferenzen 
hinsichtlich der Dienstunterlagen und anderen Dokumente 
berät, deren Veröffentlichung von diesen Konferenzen ver-
langt wird; 

p) gibt regelmässig anhand von gesammelten oder ihm zur 
Verfügung gestellten Informationen, einschliesslich sol-
cher, die er etwa von anderen internationalen Organisatio-
nen erhält, eine Zeitschrift mit allgemeinen Nachrichten 
und Veröffentlichungen über das Fernmeldewesen heraus; 

q) bereitet nach Beratung mit dem Koordinierungsausschuss 
und unter Beachtung aller Einsparmöglichkeiten den Ent-
wurf für das Zweijahresbudget vor, den er dem Rat vorlegt 
und der die Ausgaben der Union unter Berücksichtigung 
des von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten 

  

4 Anmerkung des Generalsekretariats: Statt «Nummer 342 dieser Konvention» muss es 
«Nummer 49 der Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und anderen 
Tagungen der Union» heissen. 
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festgelegten finanziellen Rahmens deckt. Der Budgetent-
wurf besteht aus einem zusammengefassten Budget, das 
die auf den Kosten beruhenden und nach den Budgetricht-
linien des Generalsekretärs aufgestellten Budgets aller drei 
Sektoren enthält; er wird in zwei Fassungen erstellt. Eine 
Fassung basiert auf dem Nullwachstum der Beitragsein-
heit, die andere – eventuell nach Entnahmen aus dem Re-
servefonds – auf dem Wachstum des Budgets, das unter der 
von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten fest-
gelegten Höchstgrenze liegt oder ihr gleich ist. Die das 
Budget betreffende Entschliessung wird allen Mitglied-
staaten nach Genehmigung durch den Rat zur Kenntnis-
nahme zugeleitet; 

r) erstellt mit Unterstützung des Koordinierungsausschusses, 
in Übereinstimmung mit den Finanzvorschriften, jährlich 
einen Finanzbericht und legt ihn dem Rat vor. Ein zusam-
menfassender Finanzbericht und ein zusammenfassender 
Rechenschaftsbericht werden erstellt und der nächsten 
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten zur Prüfung 
und endgültigen Genehmigung vorgelegt; 

s) erstellt mit Unterstützung des Koordinierungsausschusses 
jährlich einen Bericht über die Tätigkeit der Union, den er 
nach Genehmigung durch den Rat allen Mitgliedstaaten 
zuleitet; 

sbis) verwaltet die in Nummer 76A der Konstitution genannten 
besonderen Vereinbarungen; die Kosten für diese Verwal-
tung sind von den Unterzeichnern dieser Vereinbarungen 
nach den zwischen ihnen und dem Generalsekretär abge-
sprochenen Modalitäten zu tragen; 

t) übernimmt alle übrigen Sekretariatsgeschäfte der Union; 

u) übt alle sonstigen Tätigkeiten aus, die ihm der Rat über-
trägt. 

2.  Der Generalsekretär oder der Vizegeneralsekretär darf an den 
Konferenzen der Union in beratender Eigenschaft teilnehmen; 
der Generalsekretär oder sein Vertreter darf an allen anderen Ta-
gungen der Union in beratender Eigenschaft teilnehmen.  

Abschnitt 4 

Art. 6 Koordinierungsausschuss 

1. (1) Der Koordinierungsausschuss unterstützt und berät den Gene-
ralsekretär bei allen in den einschlägigen Bestimmungen des 
Artikels 26 der Konstitution sowie in den einschlägigen Bestim-
mungen dieser Konvention erwähnten Fragen. 
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 (2) Der Ausschuss hat für die Koordinierung mit allen in den Arti-
keln 49 und 50 der Konstitution erwähnten internationalen Or-
ganisationen hinsichtlich der Vertretung der Union bei den Kon-
ferenzen dieser Organisationen zu sorgen. 

 (3) Der Ausschuss prüft die Ergebnisse der Tätigkeit der Union und 
unterstützt den Generalsekretär bei der Erstellung des in Num-
mer 86 dieser Konvention genannten Berichts, der dann dem 
Rat vorgelegt wird. 

2.  Der Ausschuss muss bestrebt sein, seine Beschlüsse einstimmig 
zu fassen. Falls der Präsident nicht von der Mehrheit des Aus-
schusses unterstützt wird, kann er unter aussergewöhnlichen 
Umständen Entscheidungen in eigener Verantwortung treffen, 
wenn er der Ansicht ist, dass die Regelung der betreffenden Fra-
gen dringend ist und dass damit nicht bis zur nächsten Tagung 
des Rates gewartet werden kann. Unter diesen Umständen er-
stattet er den Mitgliedstaaten des Rates umgehend schriftlich 
Bericht über diese Fragen, wobei er die Gründe angibt, die ihn 
veranlasst haben, diese Entscheidungen zu treffen; gleichzeitig 
teilt er ihnen die schriftlich dargelegten Standpunkte der ande-
ren Mitglieder des Ausschusses mit. Wenn die unter solchen 
Umständen untersuchten Fragen nicht vordringlich, aber den-
noch wichtig sind, müssen Sie dem Rat während seiner nächsten 
Tagung zur Prüfung vorgelegt werden. 

3.  Der Präsident beruft den Ausschuss mindestens einmal im Mo-
nat ein; im Bedarfsfall kann der Ausschuss auch auf Verlangen 
zweier seiner Mitglieder zusammentreten. 

4.  Über die Arbeit des Koordinierungsausschusses wird ein Be-
richt erstellt, der auf Verlangen den Mitgliedstaaten des Rates 
übermittelt wird.  

Abschnitt 5  Sektor für das Funkwesen 

Art. 7 Weltweite Funkkonferenzen 

1.  Eine weltweite Funkkonferenz wird nach Nummer 90 der Kon-
stitution zur Behandlung besonderer Fragen des Funkwesens 
einberufen. Eine weltweite Funkkonferenz befasst sich mit den 
Punkten, die auf der nach den einschlägigen Bestimmungen die-
ses Artikels angenommenen Tagesordnung stehen. 

2. (1) Die Tagesordnung einer weltweiten Funkkonferenz kann fol-
gende Punkte enthalten: 

a) die teilweise oder, im Ausnahmefall, die vollständige Re-
vision der in Artikel 4 der Konstitution genannten Vollzug-
sordnung für den Funkdienst; 
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b) jede andere Frage von weltweitem Interesse, für welche die 
Konferenz zuständig ist; 

c) einen Punkt, der sich auf Anweisungen bezieht, die dem 
Funkregulierungsausschuss und dem Büro für das Funk-
wesen in Bezug auf ihre Tätigkeit zu geben sind, und die 
Prüfung dieser Tätigkeit; 

d) die Festlegung der Themen, welche die Funkversammlung 
und die Studienkommissionen für das Funkwesen behan-
deln sollen, sowie die Fragen, welche die Versammlung in 
Bezug auf die zukünftigen Funkkonferenzen untersuchen 
soll. 

 (2) Der allgemeine Rahmen dieser Tagesordnung sollte vier bis 
sechs Jahre im Voraus festgesetzt werden; die endgültige Ta-
gesordnung wird vorzugsweise zwei Jahre vor der Konferenz 
vom Rat, mit Zustimmung der Mehrheit der Mitgliedstaaten, 
festgesetzt, vorbehaltlich der Nummer 47 dieser Konvention. 
Diese beiden Fassungen der Tagesordnung werden auf der 
Grundlage der Empfehlungen der weltweiten Funkkonferenz in 
Anwendung der Nummer 126 dieser Konvention erstellt. 

 (3) Diese Tagesordnung enthält alle Fragen, deren Aufnahme von 
einer Konferenz der Regierungsbevollmächtigten beschlossen 
worden ist. 

3. (1) Diese Tagesordnung kann geändert werden: 

a) auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitgliedstaa-
ten; diese Anträge sind einzeln an den Generalsekretär zu 
richten, der sie dem Rat zur Genehmigung vorlegt; 

b) auf Vorschlag des Rates. 

 (2) Die zur Tagesordnung einer weltweiten Funkkonferenz vorge-
schlagenen Änderungen werden nur mit Zustimmung der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten endgültig angenommen, vorbehaltlich 
der Nummer 47 dieser Konvention. 

4.  Die Konferenz hat ausserdem folgende Aufgaben: 

(1) Sie prüft und genehmigt den Bericht des Direktors des Büros 
über die Tätigkeit des Sektors seit der letzten Konferenz; 

(2) sie empfiehlt dem Rat Punkte zur Aufnahme in die Tagesord-
nung einer zukünftigen Konferenz, äussert ihre Ansichten zu 
den Tagesordnungen der Konferenzen für einen Zeitraum von 
mindestens vier Jahren und schätzt die finanziellen Auswirkun-
gen dieser Konferenzen ab; 

(3) sie nimmt in ihre Beschlüsse je nach Fall Anweisungen oder 
Anfragen an den Generalsekretär und an die Sektoren der Union 
auf.    

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 



Konvention der Internationalen Fernmeldeunion. Änderungsurkunde von 2002 

17 / 62 

0.784.021 

5.  Der Präsident und die Vizepräsidenten der Funkversammlung 
und die Vorsitzenden und Vizevorsitzenden der einschlägigen 
Studienkommission(en) dürfen an der zugehörigen weltweiten 
Funkkonferenz teilnehmen. 

Art. 8 Funkversammlung 

1.  Eine Funkversammlung behandelt Empfehlungen zu Fragen, 
die sie nach ihren eigenen Verfahren angenommen hat oder die 
ihr von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten, einer 
anderen Konferenz, vom Rat oder vom Funkregulierungsaus-
schuss vorgelegt werden, und gibt gegebenenfalls zu diesen Fra-
gen Empfehlungen heraus. 

1bis. Die Funkversammlung ist befugt, die gemäss Nummer 145A 
der Konstitution für die Abwicklung der Sektortätigkeiten gel-
tenden Arbeitsmethoden und Verfahren zu verabschieden. 

2.  In Bezug auf Nummer 129 hat die Funkversammlung folgende 
Aufgaben: 

 (1) Sie prüft die nach Nummer 157 dieser Konvention erstellten Be-
richte der Studienkommissionen und genehmigt, ändert oder 
verwirft die in diesen Berichten enthaltenen Empfehlungsent-
würfe, und sie prüft die nach Nummer 160H dieser Konvention 
erstellten Berichte der Beratenden Gruppe für das Funkwesen; 

 (2) sie genehmigt das aufgrund der Prüfung der in Untersuchung 
befindlichen und der neuen Fragen erstellte Arbeitsprogramm, 
bestimmt die Reihenfolge und die Dringlichkeit dieser Fragen, 
schätzt die finanziellen Auswirkungen ihrer Untersuchung ab 
und legt die Frist fest, binnen deren die Studien abgeschlossen 
sein müssen, wobei sie darauf achten muss, dass die Anforde-
rungen an die Ressourcen der Union auf ein Mindestmass be-
grenzt werden; 

 (3) sie entscheidet aufgrund des in Nummer 132 erwähnten geneh-
migten Arbeitsprogramms, ob die Studienkommissionen weiter 
bestehen oder aufgelöst oder aber ob neue Studienkommissio-
nen gebildet werden sollen, und weist ihnen die zu untersuchen-
den Fragen zu; 

 (4) sie fasst so weit wie möglich die Fragen zusammen, die für die 
Entwicklungsländer von Interesse sind, um ihre Beteiligung an 
der Untersuchung dieser Fragen zu erleichtern; 

 (5) sie berät in Angelegenheiten, die in ihre Zuständigkeit fallen 
und zu denen eine weltweite Funkkonferenz sie befragt hat; 

 (6) sie erstattet der nächsten weltweiten Funkkonferenz Bericht 
über den Fortgang der Arbeiten in Bezug auf Punkte, die in die 
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Tagesordnung zukünftiger Funkkonferenzen aufgenommen 
werden können. 

 (7) sie beschliesst gegebenenfalls die Beibehaltung, die Auflösung 
oder die Einsetzung von anderen Gruppen und benennt deren 
Vorsitzende und Vizevorsitzende; 

 (8) sie setzt das Mandat der unter Nummer 136A genannten Grup-
pen fest, die weder Fragen noch Empfehlungen verabschieden. 

3.  Die Funkversammlung wird von einer Person geleitet, die von 
der Regierung des Landes, in dem die Tagung stattfindet, be-
nannt wurde, oder, wenn die Tagung am Sitz der Union stattfin-
det, von einer Person, welche die Versammlung selbst gewählt 
hat; der Präsident wird von Vizepräsidenten unterstützt, welche 
die Versammlung gewählt hat. 

4.  Eine Funkversammlung kann spezielle Angelegenheiten, sofern 
sie in ihre Zuständigkeit fallen und nicht die in der Vollzugsord-
nung für den Funkdienst geregelten Verfahren betreffen, der Be-
ratenden Gruppe für das Funkwesen zur Stellungnahme vorle-
gen und die diesbezüglich zu ergreifenden Massnahmen 
benennen. 

Art. 9 Regionale Funkkonferenzen 

Die Tagesordnung einer regionalen Funkkonferenz darf nur besondere 
Fragen des Funkwesens von regionalem Interesse enthalten, einschliess-
lich der Richtlinien, die dem Funkregulierungsausschuss und dem Büro 
für das Funkwesen für ihre Tätigkeit in Bezug auf die betreffende Re-
gion gegeben werden sollen, vorausgesetzt, dass diese Richtlinien den 
Interessen anderer Regionen nicht zuwiderlaufen. Von einer solchen 
Konferenz dürfen nur die Fragen erörtert werden, die auf ihrer Tages-
ordnung stehen. Die Bestimmungen der Nummern 118−123 dieser Kon-
vention gelten auch für die regionalen Funkkonferenzen, aber nur in Be-
zug auf die Mitgliedstaaten der betreffenden Region. 

Art. 10 Funkregulierungsausschuss 

1.  Aufgehoben 

2.  Zusätzlich zu den in Artikel 14 der Konstitution genannten Auf-
gaben prüft der Ausschuss: 

 (1) die Berichte des Direktors des Büros für das Funkwesen über 
auf Ersuchen einer oder mehrerer betroffener Verwaltungen 
durchgeführte Untersuchungen von Fällen schädlicher Störun-
gen und arbeitet die notwendigen Empfehlungen aus; 

 (2) ferner unabhängig vom Büro auf Ersuchen einer oder mehrerer 
betroffener Verwaltungen die Einsprüche gegen die 
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Entscheidungen des Büros für das Funkwesen in Bezug auf Fre-
quenzzuteilungen. 

3.  Die Mitglieder des Ausschusses sind verpflichtet, an den Funk-
konferenzen in beratender Eigenschaft teilzunehmen. In diesem 
Falle dürfen sie an diesen Konferenzen nicht als Mitglied ihrer 
nationalen Delegation teilnehmen. 

3bis. Zwei Mitglieder des Ausschusses, die vom Ausschuss benannt 
werden, müssen in beratender Eigenschaft an den Konferenzen 
der Regierungsbevollmächtigten und an den Funkversammlun-
gen teilnehmen. Die vom Ausschuss benannten zwei Mitglieder 
dürfen dann an den Konferenzen oder Versammlungen nicht als 
Mitglied ihrer nationalen Delegation teilnehmen. 

4.  Nur die Kosten für Reise, Aufenthalt und Versicherungen, die 
für die Mitglieder des Ausschusses in Ausübung ihrer Tätigkeit 
im Dienst der Union entstehen, gehen zu Lasten der Union. 

4bis. Die Mitglieder des Ausschusses geniessen in Ausübung ihrer in 
der Konstitution und in der Konvention beschriebenen Tätigkei-
ten im Dienste der Union bzw. bei der Durchführung von Auf-
gaben für die Union – vorbehaltlich der einschlägigen Bestim-
mungen der innerstaatlichen Gesetzgebung oder anderer in den 
einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Gesetzesbestimmungen – 
dieselben Vorrechte und Immunitäten, wie sie von den einzel-
nen Mitgliedstaaten den gewählten Beamten der Union gewährt 
werden. Diese Vorrechte und Immunitäten im Amt werden den 
Mitgliedern des Ausschusses im Interesse der Union zuerkannt, 
nicht zu ihrem persönlichen Vorteil. Die Union kann und muss 
die einem Ausschussmitglied gewährte Immunität aufheben, so-
bald sie zu der Ansicht gelangt, dass diese Immunität den ge-
ordneten Ablauf der Rechtsprechung behindern könnte und die 
Interessen der Union durch eine Aufhebung der Immunität kei-
nen Schaden nehmen. 

5.  Die Arbeitsweise des Ausschusses ist folgende: 

 (1) Die Mitglieder des Ausschusses wählen aus ihrer Mitte einen 
Präsidenten und einen Vizepräsidenten, die ihr Amt ein Jahr 
lang ausüben. Danach folgt der Vizepräsident jedes Jahr dem 
Präsidenten im Amt; der Vizepräsident wird neu gewählt. Bei 
Abwesenheit des Präsidenten und des Vizepräsidenten wählen 
die Mitglieder des Ausschusses aus ihrer Mitte einen zeitweili-
gen Präsidenten. 

 (2) Der Ausschuss hält normalerweise jedes Jahr und in der Regel 
am Sitz der Union höchstens vier Tagungen von maximal fünf 
Tagen ab, bei denen mindestens zwei Drittel der Mitglieder an-
wesend sein müssen. Er darf sich zur Erledigung seiner Aufga-
ben auch moderner Kommunikationsmittel bedienen. Sofern er 
es für erforderlich hält und je nach den anstehenden Fragen, 
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kann er weitere Sitzungen anberaumen, und die Sitzungen dür-
fen im Ausnahmefall bis zu zwei Wochen dauern. 

 (3) Der Ausschuss muss bestrebt sein, seine Beschlüsse einstimmig 
zu fassen. Wenn er dies nicht erreicht, wird ein Beschluss nur 
dann als gültig angesehen, wenn mindestens zwei Drittel der 
Mitglieder des Ausschusses für ihn stimmen. Jedes Mitglied des 
Ausschusses verfügt über eine Stimme; die Abstimmung durch 
Stimmübertragung ist untersagt. 

 (4) Der Ausschuss darf in Übereinstimmung mit der Konstitution, 
dieser Konvention und der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
alle internen Regelungen festlegen, die er für notwendig hält. 
Diese Regelungen werden in den Verfahrensregeln veröffent-
licht. 

Art. 11 Studienkommissionen für das Funkwesen 

1.  Die Studienkommissionen für das Funkwesen werden von einer 
Funkversammlung eingesetzt. 

2. (1) Die Studienkommissionen für das Funkwesen behandeln Fra-
gen, die nach einem von der Funkversammlung festgelegten 
Verfahren angenommen wurden, und arbeiten diesbezügliche 
Empfehlungsentwürfe aus, die nach dem in den Nummern 
246A−247 dieser Konvention dargelegten Verfahren angenom-
men werden müssen. 

(1bis) Die Studienkommissionen für das Funkwesen behandeln auch 
Themen, die in den Entschliessungen und Empfehlungen der 
weltweiten Funkkonferenzen genannt sind. Die Ergebnisse die-
ser Studien werden in Empfehlungen oder in die nach Nummer 
156 erstellten Berichte aufgenommen. 

 (2) Vorbehaltlich der Nummer 158 erstreckt sich die Behandlung 
der oben erwähnten Fragen und Themen im Wesentlichen auf: 

a) die Nutzung des Funkfrequenzspektrums im terrestrischen 
Funkverkehr und im Weltraumfunkverkehr und die Nut-
zung der Umlaufbahn der geostationären Satelliten sowie 
anderer Umlaufbahnen; 

b) die Merkmale und die Leistungsfähigkeit von Funksyste-
men; 

c) das Betreiben von Funkstellen; 

d) die funktechnischen Aspekte bei Not- und Sicherheitsan-
gelegenheiten. 

 (3) In der Regel werden bei diesen Studien wirtschaftliche Fragen 
nicht behandelt, jedoch kann in den Fällen, in denen die Studien 
Vergleiche zwischen mehreren technischen oder betrieblichen 
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Lösungen voraussetzen, den wirtschaftlichen Faktoren Rech-
nung getragen werden. 

3.  Die Studienkommissionen für das Funkwesen übernehmen auch 
die vorbereitenden Studien zu technischen, betrieblichen und 
verfahrensmässigen Fragen, die von den weltweiten und den re-
gionalen Funkkonferenzen behandelt werden sollen, und sie er-
stellen diesbezügliche Berichte entsprechend dem hierfür von 
einer Funkversammlung angenommenen Arbeitsprogramm 
oder nach den vom Rat gegebenen Richtlinien. 

4.  Jede Studienkommission erstellt für die Funkversammlung ei-
nen Bericht über den Fortgang der Arbeiten, über die in Über-
einstimmung mit dem Befragungsverfahren nach Nummer 149 
angenommenen Empfehlungen und über die Entwürfe für neue 
oder revidierte Empfehlungen, die von der Versammlung ge-
prüft werden müssen. 

5.  Der Sektor für das Funkwesen und der Sektor für die Standardi-
sierung im Fernmeldewesen überprüfen ständig, unter Berück-
sichtigung der Nummer 79 der Konstitution, die Arbeiten, die 
in den Nummern 151−154 und, was den Sektor für die Standar-
disierung im Fernmeldewesen angeht, in Nummer 193 dieser 
Konvention aufgeführt sind, um Änderungen, die bei der Auf-
teilung der von den beiden Sektoren behandelten Fragen vorzu-
nehmen sind, einvernehmlich festzulegen. Die beiden Sektoren 
arbeiten eng zusammen und nehmen geeignete Verfahren an, 
damit sie rechtzeitig und wirkungsvoll die Arbeiten überprüfen 
und eine Einigung über die Aufteilung erzielen können. Kann 
keine Einigung erzielt werden, so kann die Angelegenheit durch 
Vermittlung des Rates der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

6.  Die Studienkommissionen für das Funkwesen müssen bei ihrer 
Arbeit sowohl im regionalen als auch im internationalen Be-
reich der Untersuchung der Fragen und der Ausarbeitung der 
Empfehlungen, die mit dem Aufbau, der Entwicklung und der 
Verbesserung des Fernmeldewesens in den Entwicklungslän-
dern unmittelbar zusammenhängen, gebührende Aufmerksam-
keit schenken. Unter Berücksichtigung dessen, dass die Union 
ihre Vorrangstellung auf dem Gebiet des Fernmeldewesens be-
haupten muss, tragen sie bei ihrer Arbeit der Arbeit der nationa-
len und regionalen sowie der anderen internationalen Organisa-
tionen, die sich mit dem Funkwesen befassen, gebührend 
Rechnung und arbeiten mit ihnen zusammen. 

7.  Um die Überprüfung der Tätigkeit des Sektors für das Funkwe-
sen zu erleichtern, sollten geeignete Massnahmen zur Förderung 
der Zusammenarbeit und der Koordinierung mit anderen Orga-
nisationen, die sich mit dem Funkwesen befassen, mit dem 
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Sektor für die Standardisierung im Fernmeldewesen und dem 
Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewesens getroffen 
werden. Eine Funkversammlung legt die besonderen Verpflich-
tungen, die Bedingungen für die Mitwirkung und die Verfah-
rensgrundsätze für die Durchführung solcher Massnahmen fest. 

Art. 11A Beratende Gruppe für das Funkwesen 

1.  An den Arbeiten der Beratenden Gruppe für das Funkwesen 
können sich die Vertreter der Verwaltungen der Mitgliedstaaten 
und die Vertreter der Sektormitglieder sowie die Vorsitzenden 
der Studienkommissionen und der anderen Gruppen beteiligen; 
die Beratende Gruppe handelt durch ihren Direktor. 

2.  Die Beratende Gruppe für das Funkwesen: 

 (1) prüft die Prioritäten, Programme, Abläufe, finanziellen Fragen 
und Strategien, die mit den Funkversammlungen, den Studien-
kommissionen, anderen Gruppen und der Vorbereitung der 
Funkkonferenzen zusammenhängen, sowie alle besonderen Fra-
gen, die ihr von einer Konferenz der Union, einer Funkver-
sammlung oder vom Rat zugewiesen werden; 

(1bis) prüft die Durchführung des operativen Plans im vorausgegan-
genen Bezugszeitraum, um festzustellen, in welchen Bereichen 
das Büro die in diesem Plan angegebenen Ziele nicht erreicht 
hat oder nicht erreichen konnte, und berät den Direktor hinsicht-
lich der Massnahmen, die notwendig sind, um Abhilfe zu schaf-
fen; 

 (2) prüft die Fortschritte bei der Durchführung des nach Nummer 
132 dieser Konvention aufgestellten Arbeitsprogramms; 

 (3) stellt Leitlinien für die Arbeiten der Studienkommissionen auf; 

 (4) empfiehlt Massnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung mit anderen Standardi-
sierungsgremien, mit dem Sektor für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen, dem Sektor für die Entwicklung des Fernmel-
dewesens und mit dem Generalsekretariat zu fördern; 

 (5) nimmt ihre eigenen Arbeitsverfahren an, die mit den von der 
Funkversammlung angenommenen vereinbar sein müssen; 

 (6) erstellt für den Direktor des Büros für das Funkwesen einen Be-
richt über die hinsichtlich der genannten Punkte ergriffenen 
Massnahmen. 

 (7) erarbeitet einen für die Funkversammlung bestimmten Bericht 
über die Fragen, die ihm gemäss Nummer 137A dieser Konven-
tion übertragen wurden, und übermittelt ihn an den Direktor zur 
Vorlage an die Versammlung. 
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Art. 12 Büro für das Funkwesen 

1.  Der Direktor des Büros für das Funkwesen organisiert und ko-
ordiniert die Arbeiten des Sektors für das Funkwesen. Die Auf-
gaben des Büros werden ergänzt durch diejenigen, die in der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst aufgeführt sind. 

2.  Der Direktor hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 (1) in Bezug auf die Funkkonferenzen: 

a) Er koordiniert die vorbereitenden Arbeiten der Studien-
kommissionen, der anderen Gruppen und des Büros, teilt 
den Mitgliedstaaten und den Sektorenmitgliedern die Er-
gebnisse dieser Arbeiten mit, sammelt ihre Stellungnah-
men dazu und legt der Konferenz einen zusammenfassen-
den Bericht vor, der auch Vorschläge mit 
Regelungscharakter enthalten kann; 

b) er nimmt kraft seines Amtes an den Beratungen der Funk-
konferenzen, der Funkversammlung sowie der Studien-
kommissionen für das Funkwesen und anderer Gruppen 
teil, jedoch nur in beratender Eigenschaft. Der Direktor 
trifft alle für die Vorbereitung der Funkkonferenzen und 
der Tagungen des Sektors für das Funkwesen notwendigen 
Massnahmen, wobei er das Generalsekretariat nach Num-
mer 94 dieser Konvention sowie erforderlichenfalls die an-
deren Sektoren der Union befragt und die Richtlinien des 
Rates für die Durchführung dieser Vorbereitung gebührend 
berücksichtigt; 

c) er unterstützt die Entwicklungsländer bei den Vorberei-
tungsarbeiten zu den Funkkonferenzen; 

 (2) in Bezug auf den Funkregulierungsausschuss: 

a) Er arbeitet Entwürfe für Verfahrensregeln aus und legt sie 
dem Funkregulierungsausschuss zur Genehmigung vor; 
diese Entwürfe müssen unter anderem die für die Anwen-
dung der Bestimmungen der Vollzugsordnung für den 
Funkdienst notwendigen Berechnungsverfahren und Daten 
enthalten; 

b) er übermittelt allen Mitgliedstaaten die Verfahrensregeln 
des Ausschusses, sammelt die dazu von den Verwaltungen 
eingegangenen Stellungnahmen und legt sie dem Aus-
schuss vor; 

c) er bearbeitet in Anwendung der einschlägigen Bestimmun-
gen der Vollzugsordnung für den Funkdienst, der regiona-
len Vereinbarungen und den zugehörigen Verfahrensre-
geln die von den Verwaltungen übermittelten Angaben und 
bereitet sie gegebenenfalls zur Veröffentlichung in geeig-
neter Form vor;   
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d) er wendet die vom Ausschuss genehmigten Verfahrensre-
geln an, erarbeitet und veröffentlicht Beschlüsse auf der 
Grundlage dieser Verfahrensregeln und, falls eine Verwal-
tung eine Überprüfung eines Beschlusses beantragt, die 
nach den genannten Verfahrensregeln nicht durchgeführt 
werden kann, befasst er den Ausschuss mit dieser Überprü-
fung; 

e) er nimmt die systematische Eintragung und Registrierung 
der Frequenzzuteilungen und gegebenenfalls der zugehöri-
gen Merkmale der Umlaufbahnen nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
vor und bringt die Internationale Frequenzhauptkartei lau-
fend auf den neuesten Stand; er überprüft die Eintragungen 
in dieser Frequenzhauptkartei, um diejenigen Eintragun-
gen, die nicht die tatsächliche Benutzung des Funkfre-
quenzspektrums wiedergeben, im Einvernehmen mit der 
betreffenden Verwaltung je nach Fall zu berichtigen oder 
zu streichen; 

f) er hilft auf Antrag einer oder mehrerer beteiligter Verwal-
tungen bei der Lösung von Fällen schädlicher Störungen, 
führt erforderlichenfalls Untersuchungen durch und erstellt 
einen Bericht mit Empfehlungsentwürfen für die betreffen-
den Verwaltungen, den er dem Ausschuss zur Prüfung vor-
legt; 

g) er handelt als leitender Sekretär des Ausschusses; 

 (3) er koordiniert die Arbeiten der Studienkommissionen für das 
Funkwesen und anderer Gruppen und ist für die Organisation 
dieser Arbeiten verantwortlich; 

(3bis) er lässt der Beratenden Gruppe für das Funkwesen die erforder-
liche Unterstützung zukommen und erstattet den Mitgliedstaa-
ten und den Sektormitgliedern sowie dem Rat jährlich Bericht 
über die Ergebnisse der Arbeiten der beratenden Gruppe; 

(3ter) er ergreift konkrete Massnahmen, um die Teilnahme der Ent-
wicklungsländer an den Arbeiten der Studienkommissionen für 
das Funkwesen und anderer Gruppen zu erleichtern. 

(4) Der Direktor hat ausserdem folgende Aufgaben: 

a) er führt Untersuchungen durch, um unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der um Hilfe ersuchenden Mitgliedstaaten, 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer sowie 
der besonderen geographischen Lage bestimmter Länder 
Ratschläge zu erteilen, die darauf abzielen, dass der Betrieb 
einer möglichst grossen Anzahl von Funkkanälen in denje-
nigen Teilen des Funkfrequenzspektrums, in denen schäd-
liche Störungen auftreten können, sowie die gerechte, 
wirksame und wirtschaftliche Nutzung der Umlaufbahn 
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der geostationären Satelliten und anderer Umlaufbahnen 
gewährleistet sind; 

b) er tauscht mit den Mitgliedstaaten und den Sektormitglie-
dern Daten in maschinenlesbarer Form und in anderen For-
men aus, erstellt und aktualisiert laufend die Dokumente 
und Datenbanken des Sektors für das Funkwesen und sorgt 
erforderlichenfalls im Einvernehmen mit dem Generalsek-
retär für ihre Veröffentlichung in den Arbeitssprachen der 
Union nach Nummer 172 der Konstitution; 

c) er bringt die erforderlichen Unterlagen laufend auf den 
neuesten Stand; 

d) er gibt in einem der weltweiten Funkkonferenz vorgelegten 
Bericht Rechenschaft über die Tätigkeit des Sektors seit 
der letzten Konferenz; ist keine weltweite Funkkonferenz 
geplant, so wird dem Rat und – zur Information – auch den 
Mitgliedstaaten und den Sektormitgliedern ein Bericht 
über die Tätigkeit des Sektors seit der letzten Konferenz 
vorgelegt; 

e) er erstellt einen auf den Kosten beruhenden Budgetansatz, 
der dem Bedarf des Sektors für das Funkwesen entspricht, 
und übermittelt ihn dem Generalsekretär, damit er vom Ko-
ordinierungsausschuss geprüft und in das Budget der 
Union übernommen wird; 

f) er erstellt jedes Jahr einen gleitenden operativen Vierjah-
resplan für das darauf folgende Jahr und die drei weiteren 
Jahre, in dem auch die finanziellen Auswirkungen der Tä-
tigkeiten, die das Büro zur Unterstützung des Sektors aus-
führen muss, dargestellt werden; dieser operative Vierjah-
resplan wird von der Beratenden Gruppe für das 
Funkwesen nach Artikel 11A dieser Konvention geprüft 
und jedes Jahr vom Rat geprüft und verabschiedet; 

3.  Der Direktor wählt das technische Personal und das Verwal-
tungspersonal des Büros im Rahmen des vom Rat genehmigten 
Budgets aus. Der Generalsekretär ernennt dieses Personal im 
Einvernehmen mit dem Direktor. Die endgültige Entscheidung 
über die Ernennung oder Entlassung liegt beim Generalsekretär. 

4.  Der Direktor leistet dem Sektor für die Entwicklung des Fern-
meldewesens im Rahmen der Bestimmungen der Konstitution 
und dieser Konvention die notwendige technische Hilfe.  
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Abschnitt 6  
Sektor für die Standardisierung im Fernmeldewesen 

Art. 13 Weltweite Versammlung für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen 

1.  Eine weltweite Versammlung für die Standardisierung im Fern-
meldewesen wird nach Nummer 104 der Konstitution zur Be-
handlung besonderer Fragen der Standardisierung im Fernmel-
dewesen einberufen. 

1bis. Die weltweite Versammlung für die Standardisierung im Fern-
meldewesen ist befugt, die für die Abwicklung der Tätigkeiten 
des Sektors nach Nummer 145A der Konstitution geltenden Ar-
beitsmethoden und Verfahren zu verabschieden; 

2.  Die Fragen, die eine weltweite Versammlung für die Standardi-
sierung im Fernmeldewesen zu untersuchen hat und über die 
Empfehlungen herausgegeben werden, sind diejenigen, die sie 
nach ihren eigenen Verfahren angenommen hat oder die ihr von 
der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten, einer anderen 
Konferenz oder vom Rat vorgelegt werden. 

3.  Nach Nummer 104 der Konstitution hat die Versammlung fol-
gende Aufgaben: 

a) Sie prüft die nach Nummer 194 dieser Konvention erstell-
ten Berichte der Studienkommissionen und genehmigt, än-
dert oder verwirft die in diesen Berichten enthaltenen Emp-
fehlungsentwürfe, und sie prüft die nach den Nummern 
197H und 197I dieser Konvention erstellten Berichte der 
Beratenden Gruppe für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen; 

b) sie genehmigt das aufgrund der Prüfung der in Untersu-
chung befindlichen und der neuen Fragen erstellte Arbeits-
programm, bestimmt die Reihenfolge und die Dringlich-
keit dieser Fragen, schätzt die finanziellen Auswirkungen 
ihrer Untersuchung ab und legt die Frist fest, binnen deren 
die Studien abgeschlossen sein müssen, wobei sie darauf 
achten muss, dass die Anforderungen an die Ressourcen 
der Union auf ein Mindestmass begrenzt werden; 

c) sie entscheidet aufgrund des in Nummer 188 erwähnten ge-
nehmigten Arbeitsprogramms, ob die Studienkommissio-
nen weiter bestehen oder aufgelöst oder aber ob neue Stu-
dienkommissionen gebildet werden sollen, und weist ihnen 
die zu untersuchenden Fragen zu; 

d) sie fasst so weit wie möglich die Fragen zusammen, welche 
die Entwicklungsländer betreffen, um ihre Beteiligung an 
der Untersuchung dieser Fragen zu erleichtern;   
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e) sie prüft und genehmigt den Bericht des Direktors über die 
Tätigkeit des Sektors seit der letzten Konferenz. 

f) beschliesst gegebenenfalls die Beibehaltung, die Auflö-
sung oder die Einsetzung von anderen Gruppen und be-
nennt deren Vorsitzende und Vizevorsitzende; 

g) bestimmt das Mandat der Gruppen aus Nummer 191bis, 
diese verabschieden weder Fragen noch Empfehlungen. 

4.  Eine weltweite Versammlung für die Standardisierung im Fern-
meldewesen kann spezielle Angelegenheiten, die in ihre Zustän-
digkeit fallen, der Beratenden Gruppe für die Standardisierung 
im Fernmeldewesen zuweisen, wobei sie angibt, welche Mass-
nahmen im Zusammenhang mit diesen Angelegenheiten zu er-
greifen sind. 

5.  Die weltweite Versammlung für die Standardisierung im Fern-
meldewesen wird von einem von der Regierung des Landes, in 
dem die Tagung stattfindet, benannten Präsidenten, oder, wenn 
die Tagung am Sitz der Union stattfindet, von einem von der 
Versammlung selbst gewählten Präsidenten geleitet; der Präsi-
dent wird durch von der Versammlung gewählte Vizepräsiden-
ten unterstützt. 

Art. 14 Studienkommissionen für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen 

1. (1) Die Studienkommissionen für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen behandeln Fragen, die nach einem von der weltweiten 
Versammlung für die Standardisierung im Fernmeldewesen 
festgelegten Verfahren angenommen wurden, und arbeiten dies-
bezügliche Empfehlungsentwürfe aus, die nach dem in den 
Nummern 246A−247 dieser Konvention dargelegten Verfahren 
angenommen werden müssen. 

 (2) Vorbehaltlich der Nummer 195 behandeln die Studienkommis-
sionen technische, betriebliche und tarifliche Fragen und geben 
im Hinblick auf die weltweite Standardisierung im Fernmelde-
wesen Empfehlungen zu diesen Fragen heraus, insbesondere 
Empfehlungen über die Verbindung von Funksystemen in den 
öffentlichen Fernmeldenetzen und über die Leistungsanforde-
rungen an solche Verbindungen. Für die technischen oder be-
trieblichen Fragen, die speziell das Funkwesen betreffen und die 
in den Nummern 151−154 dieser Konvention aufgeführt sind, 
ist der Sektor für das Funkwesen zuständig. 

 (3) Jede Studienkommission erstellt für die weltweite Versamm-
lung für die Standardisierung im Fernmeldewesen einen Bericht 
über den Fortgang der Arbeiten, über die in Übereinstimmung 
mit dem Befragungsverfahren nach Nummer 192 angenomme-
nen Empfehlungen und über die Entwürfe für neue oder 
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revidierte Empfehlungen, die von der Versammlung geprüft 
werden müssen. 

2.  Der Sektor für die Standardisierung im Fernmeldewesen und 
der Sektor für das Funkwesen überprüfen ständig, unter Berück-
sichtigung der Nummer 105 der Konstitution, die Arbeiten, die 
in Nummer 193 und, was den Sektor für das Funkwesen angeht, 
in den Nummern 151−154 dieser Konvention aufgeführt sind, 
um Änderungen, die bei der Aufteilung der von den beiden Sek-
toren behandelten Fragen vorzunehmen sind, einvernehmlich 
festzulegen. Die beiden Sektoren arbeiten eng zusammen und 
nehmen geeignete Verfahren an, damit sie rechtzeitig und wir-
kungsvoll die Arbeiten überprüfen und eine Einigung über die 
Aufteilung erzielen können. Kann keine Einigung erzielt wer-
den, so kann die Angelegenheit durch Vermittlung des Rates der 
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten zur Beschlussfas-
sung vorgelegt werden. 

3.  Die Studienkommissionen für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen müssen bei ihrer Arbeit sowohl im regionalen als auch 
im internationalen Bereich der Untersuchung der Fragen und 
der Ausarbeitung der Empfehlungen, die mit dem Aufbau, der 
Entwicklung und der Verbesserung des Fernmeldewesens in 
den Entwicklungsländern unmittelbar zusammenhängen, ge-
bührende Aufmerksamkeit schenken. Unter Berücksichtigung 
dessen, dass die Union ihre Vorrangstellung auf dem Gebiet der 
weltweiten Standardisierung im Fernmeldewesen behaupten 
muss, tragen sie bei ihrer Arbeit der Arbeit der nationalen und 
regionalen sowie der anderen internationalen Standardisie-
rungsorganisationen gebührend Rechnung und arbeiten mit 
ihnen zusammen. 

4.  Um die Überprüfung der Tätigkeit des Sektors für die Standar-
disierung im Fernmeldewesen zu erleichtern, sollten geeignete 
Massnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit und der Koor-
dinierung mit anderen Organisationen, die sich mit Standardi-
sierung befassen, mit dem Sektor für das Funkwesen und dem 
Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewesens getroffen 
werden. Eine weltweite Versammlung für die Standardisierung 
im Fernmeldewesen legt die besonderen Verpflichtungen, die 
Bedingungen für die Mitwirkung und die Verfahrensgrundsätze 
für die Durchführung solcher Massnahmen fest. 

Art. 14A Beratende Gruppe für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen 

1.  An den Arbeiten der Beratenden Gruppe für die Standardisie-
rung im Fernmeldewesen können sich die Vertreter der Verwal-
tungen der Mitgliedstaaten und die Vertreter der Sektor-
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mitglieder sowie die Vorsitzenden der Studienkommissionen 
und anderen Gruppen beteiligen. 

2.  Die Beratende Gruppe für die Standardisierung im Fernmelde-
wesen: 

 (1) prüft die Prioritäten, Programme, Abläufe, finanziellen Fragen 
und Strategien für die Tätigkeiten des Sektors für die Standar-
disierung im Fernmeldewesen; 

(1bis) prüft die Durchführung des operativen Plans im vorausgegan-
genen Bezugszeitraum, um festzustellen, in welchen Bereichen 
das Büro die in diesem Plan angegebenen Ziele nicht erreicht 
hat oder nicht erreichen konnte, und berät den Direktor hinsicht-
lich der zur Abhilfe notwendigen Massnahmen; 

 (2) prüft die Fortschritte bei der Durchführung des nach Nummer 
188 dieser Konvention aufgestellten Arbeitsprogramms; 

 (3) stellt Leitlinien für die Arbeiten der Studienkommissionen auf; 

 (4) empfiehlt Massnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung mit anderen zuständi-
gen Einrichtungen sowie mit dem Sektor für das Funkwesen, 
dem Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewesens und mit 
dem Generalsekretariat zu fördern; 

 (5) nimmt ihre eigenen Arbeitsverfahren an, die mit den von der 
weltweiten Versammlung für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen angenommenen vereinbar sein müssen; 

 (6) erstellt für den Direktor des Büros für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen einen Bericht über die hinsichtlich der genann-
ten Punkte ergriffenen Massnahmen; 

 (7) erstellt für die weltweite Versammlung für die Standardisierung 
im Fernmeldewesen einen Bericht über die Angelegenheiten, 
die ihr nach Nummer 191A zugewiesen wurden, und übermittelt 
ihn dann dem Direktor, der ihn der Versammlung vorlegt. 

Art. 15 Büro für die Standardisierung im Fernmeldewesen 

1.  Der Direktor des Büros für die Standardisierung im Fernmelde-
wesen organisiert und koordiniert die Arbeiten des Sektors für 
die Standardisierung im Fernmeldewesen. 

2.  Der Direktor hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Er aktualisiert jedes Jahr im Einvernehmen mit den Vorsit-
zenden der Studienkommissionen für die Standardisierung 
im Fernmeldewesen und der anderen Gruppen das von der 
weltweiten Versammlung für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen genehmigte Arbeitsprogramm;   
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b) er nimmt kraft seines Amtes an den Beratungen der welt-
weiten Versammlungen für die Standardisierung im Fern-
meldewesen und der Studienkommissionen und anderen 
Gruppen teil, jedoch nur in beratender Eigenschaft. Der Di-
rektor trifft alle für die Vorbereitung der Versammlungen 
und Tagungen des Sektors für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen erforderlichen Massnahmen, wobei er 
nach Nummer 94 dieser Konvention das Generalsekretariat 
und erforderlichenfalls die andern Sektoren der Union be-
fragt und die Richtlinien des Rates für die Durchführung 
dieser Vorbereitung gebührend berücksichtigt; 

c) er bearbeitet die von den Verwaltungen in Anwendung der 
einschlägigen Bestimmungen der Vollzugsordnung für in-
ternationale Fernmeldedienste oder der Beschlüsse der 
weltweiten Versammlung für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen mitgeteilten Angaben und bereitet sie ge-
gebenenfalls in geeigneter Form zur Veröffentlichung vor; 

d) er tauscht mit den Mitgliedstaaten und den Sektormitglie-
dern Daten in maschinenlesbarer Form und in anderen For-
men aus, erstellt die Dokumente und Datenbanken des Sek-
tors für die Standardisierung im Fernmeldewesen, 
aktualisiert sie bei Bedarf und sorgt erforderlichenfalls im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretär für ihre Veröffent-
lichung in den Arbeitssprachen der Union nach Nummer 
172 der Konstitution; 

e) er gibt in einem der weltweiten Versammlung für die Stan-
dardisierung im Fernmeldewesen vorgelegten Bericht Re-
chenschaft über die Tätigkeit des Sektors seit der letzten 
Versammlung und legt dem Rat sowie den Mitgliedstaaten 
und den Sektormitgliedern einen Bericht über die Tätigkeit 
des Sektors während der zwei Jahre nach der letzten Ver-
sammlung vor, es sei denn, es wird eine zweite Versamm-
lung einberufen; 

f) er erstellt einen auf den Kosten beruhenden Budgetansatz, 
der dem Bedarf des Sektors für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen entspricht, und übermittelt ihn dem Ge-
neralsekretär, damit er vom Koordinierungsausschuss ge-
prüft und in das Budget der Union übernommen wird; 

g) er erstellt jedes Jahr einen gleitenden operativen Vierjah-
resplan für das darauf folgende Jahr und die drei weiteren 
Jahre, in dem auch die finanziellen Auswirkungen der Tä-
tigkeiten, die das Büro zur Unterstützung des Sektors aus-
führen muss, dargestellt werden; dieser operative Vierjah-
resplan wird von der Beratenden Gruppe für die 
Standardisierung im Fernmeldewesen nach Artikel 14A 
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dieser Konvention geprüft und jedes Jahr vom Rat geprüft 
und verabschiedet; 

h) er lässt der Beratenden Gruppe für die Standardisierung im 
Fernmeldewesen die erforderliche Unterstützung zukom-
men und erstattet den Mitgliedstaaten und den Sektormit-
gliedern sowie dem Rat jährlich Bericht über die Ergeb-
nisse ihrer Arbeiten; 

i) er unterstützt die Entwicklungsländer bei den Vorberei-
tungsarbeiten zu den weltweiten Versammlungen für die 
Standardisierung im Fernmeldewesen, insbesondere bei 
den Fragen, die für diese Länder von vorrangiger Bedeu-
tung sind. 

3.  Der Direktor wählt das technische Personal und das Verwal-
tungspersonal des Büros für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen im Rahmen des vom Rat genehmigten Budgets aus. 
Der Generalsekretär ernennt dieses Personal im Einvernehmen 
mit dem Direktor. Die endgültige Entscheidung über die Ernen-
nung oder Entlassung liegt beim Generalsekretär. 

4.  Der Direktor leistet dem Sektor für die Entwicklung des Fern-
meldewesens im Rahmen der Bestimmungen der Konstitution 
und dieser Konvention die notwendige technische Hilfe.  

Abschnitt 7 
Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewesens 

Art. 16 Konferenzen für die Entwicklung des 
Fernmeldewesens 

1.  Die weltweite Konferenz zur Entwicklung des Fernmeldewe-
sens ist befugt, die Arbeitsmethoden und Verfahren für die Ab-
wicklung der Tätigkeiten ihres Sektors gemäss Nummer 145A 
der Konstitution festzulegen. 

1bis. Die Konferenzen für die Entwicklung des Fernmeldewesens ha-
ben nach Nummer 118 der Konstitution folgende Aufgaben: 

a) Die weltweiten Konferenzen für die Entwicklung des Fern-
meldewesens erstellen Arbeitsprogramme und Richtlinien 
für die Erarbeitung von Fragen und Prioritäten in Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Fernmeldewesens und 
geben dem Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens Leitlinien für sein Arbeitsprogramm. Sie können je 
nach Bedarf Studienkommissionen bilden; 

abis) beschliesst gegebenenfalls die Beibehaltung, die Auflö-
sung oder die Einsetzung von anderen Gruppen und be-
nennt deren Vorsitzende und Vizevorsitzende;   
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ater) bestimmt das Mandat der Gruppen aus Nummer 209A; 
diese verabschieden weder Fragen noch Empfehlungen. 

b) die regionalen Konferenzen für die Entwicklung des Fern-
meldewesens prüfen die Fragen und Prioritäten mit Bezug 
auf die Entwicklung des Fernmeldewesens unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse und Besonderheiten des Fern-
meldewesens in der betroffenen Region; sie dürfen auch 
den weltweiten Konferenzen für die Entwicklung des Fern-
meldewesens Empfehlungen vorlegen; 

c) die Konferenzen für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens sollten Ziele und Strategien für eine ausgewogene 
Entwicklung des weltweiten und des regionalen Fernmel-
dewesens festlegen und dabei dem Ausbau und der Moder-
nisierung der Netze und Dienste in den Entwicklungslän-
dern sowie der Mobilisierung der hierfür erforderlichen 
Ressourcen besondere Aufmerksamkeit schenken. Auf 
diesen Konferenzen sollen allgemeinpolitische, organisa-
torische, betriebliche, ordnungspolitische, technische und 
finanzielle Fragen und damit verbundene Aspekte behan-
delt werden, einschliesslich der Erschliessung neuer Finan-
zierungsquellen und ihrer Nutzung; 

d) die weltweiten und die regionalen Konferenzen für die Ent-
wicklung des Fernmeldewesens prüfen in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich die Berichte, die ihnen vorgelegt 
werden, und bewerten die Tätigkeit des Sektors; sie können 
auch Fragen der Entwicklung des Fernmeldewesens be-
handeln, die mit der Tätigkeit der anderen Sektoren der 
Union zusammenhängen. 

2.  Der Entwurf der Tagesordnung für die Konferenzen für die Ent-
wicklung des Fernmeldewesens wird vom Direktor des Büros 
für die Entwicklung des Fernmeldewesens erstellt; der General-
sekretär legt ihn für eine weltweite Konferenz mit Zustimmung 
der Mehrheit der Mitgliedstaaten, für eine regionale Konferenz 
mit Zustimmung der Mehrheit der zu der betreffenden Region 
gehörenden Mitgliedstaaten dem Rat zur Genehmigung vor, 
vorbehaltlich der Nummer 47 dieser Konvention. 

3.  Eine Konferenz für die Entwicklung des Fernmeldewesens kann 
spezielle Fragen, die in ihre Zuständigkeit fallen, der Beraten-
den Gruppe für die Entwicklung des Fernmeldewesens übertra-
gen und auf die in Bezug auf diese Fragen empfohlenen Mass-
nahmen hinweisen.   
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Art. 17 Studienkommissionen für die Entwicklung des 
Fernmeldewesens 

1.  Die Studienkommissionen für die Entwicklung des Fernmelde-
wesens behandeln besondere Fragen des Fernmeldewesens, die 
für die Entwicklungsländer von Bedeutung sind, einschliesslich 
der in Nummer 211 dieser Konvention erwähnten. Die Zahl der 
Studienkommissionen ist begrenzt; sie werden nur für einen be-
stimmten Zeitraum eingesetzt, in Abhängigkeit von den verfüg-
baren Ressourcen. Die Studienkommissionen haben spezifische 
Mandate, behandeln Fragen und Probleme von vorrangigem In-
teresse für die Entwicklungsländer und arbeiten aufgabenorien-
tiert. 

2.  Der Sektor für das Funkwesen, der Sektor für die Standardisie-
rung im Fernmeldewesen und der Sektor für die Entwicklung 
des Fernmeldewesens überprüfen ständig, unter Berücksichti-
gung der Nummer 119 der Konstitution, die behandelten Fra-
gen, um die Arbeit einvernehmlich aufzuteilen, die Bemühun-
gen zu harmonisieren und die Koordinierung zu verbessern. Die 
Sektoren nehmen geeignete Verfahren an, damit sie rechtzeitig 
und wirkungsvoll die Arbeiten überprüfen und eine Einigung 
über die Aufteilung erzielen können. 

3.  Jede Studienkommission für die Entwicklung des Fernmelde-
wesens erstellt für die weltweite Konferenz für die Entwicklung 
des Fernmeldewesens einen Bericht über den Fortgang der Ar-
beiten sowie über die Entwürfe für neue oder revidierte Emp-
fehlungen, die von der Konferenz geprüft werden müssen. 

4.  Die Studienkommissionen für die Entwicklung des Fernmelde-
wesens behandeln Fragen und arbeiten Empfehlungsentwürfe 
aus, die nach den in den Nummern 246A−247 dieser Konven-
tion dargelegten Verfahren angenommen werden müssen. 

Art. 17A Beratende Gruppe für die Entwicklung des 
Fernmeldewesens 

1.  An den Arbeiten der Beratenden Gruppe für die Entwicklung 
des Fernmeldewesens können sich die Vertreter der Verwaltun-
gen der Mitgliedstaaten und die Vertreter der Sektormitglieder 
sowie die Vorsitzenden und die Vizevorsitzenden der Studien-
kommissionen und der anderen Gruppen beteiligen. 

2.  Die Beratende Gruppe für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens: 

 (1) prüft die Prioritäten, Programme, Abläufe, finanziellen Fragen 
und Strategien für die Tätigkeiten des Sektors für die Entwick-
lung des Fernmeldewesens;   
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(1bis) prüft die Durchführung des operativen Plans im vorausgegan-
genen Bezugszeitraum, um festzustellen, in welchen Bereichen 
das Büro die in diesem Plan angegebenen Ziele nicht erreicht 
hat oder nicht erreichen konnte, und berät den Direktor hinsicht-
lich der zur Abhilfe notwendigen Massnahmen; 

 (2) prüft die Fortschritte bei der Durchführung des nach Nummer 
209 dieser Konvention aufgestellten Arbeitsprogramms; 

 (3) stellt Leitlinien für die Arbeiten der Studienkommissionen auf; 

 (4) empfiehlt Massnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung mit dem Sektor für das 
Funkwesen, dem Sektor für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen und mit dem Generalsekretariat sowie mit anderen zu-
ständigen Entwicklungs- und Finanzierungseinrichtungen zu 
fördern; 

 (5) nimmt ihre eigenen Arbeitsverfahren an, die mit den von der 
weltweiten Konferenz für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens angenommenen vereinbar sein müssen; 

 (6) erstellt für den Direktor des Büros für die Entwicklung des Fern-
meldewesens einen Bericht über die hinsichtlich der genannten 
Punkte ergriffenen Massnahmen. 

(6bis) erarbeitet einen für die weltweite Konferenz für die Entwick-
lung des Fernmeldewesens bestimmten Bericht über die Fragen, 
die ihm gemäss Nummer 213A dieser Konvention übertragen 
wurden und übermittelt ihn an den Direktor zur Vorlage an die 
Konferenz. 

3.  Der Direktor kann Vertreter bilateraler Einrichtungen der Zu-
sammenarbeit und der Entwicklungshilfe sowie multilateraler 
Entwicklungseinrichtungen zur Teilnahme an den Tagungen der 
beratenden Gruppe einladen. 

Art. 18 Büro für die Entwicklung des Fernmeldewesens 

1.  Der Direktor des Büros für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens organisiert und koordiniert die Arbeiten des Sektors für die 
Entwicklung des Fernmeldewesens. 

2.  Der Direktor hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Er nimmt kraft seines Amtes an den Beratungen der Kon-
ferenzen für die Entwicklung des Fernmeldewesens und 
der Studienkommissionen für die Entwicklung des Fern-
meldewesens und der anderen Gruppen teil, jedoch nur in 
beratender Eigenschaft. Der Direktor trifft alle für die Vor-
bereitung der Konferenzen und Tagungen des Sektors für 
die Entwicklung des Fernmeldewesens notwendigen Mas-
snahmen, wobei er das Generalsekretariat nach Nummer 
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94 dieser Konvention sowie erforderlichenfalls die anderen 
Sektoren der Union befragt und die Richtlinien des Rates 
für diese Vorbereitung gebührend berücksichtigt; 

b) er bearbeitet die von den Verwaltungen in Anwendung der 
einschlägigen Entschliessungen und Entscheidungen der 
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten und der Kon-
ferenzen für die Entwicklung des Fernmeldewesens mitge-
teilten Angaben und bereitet sie gegebenenfalls in geeigne-
ter Form zur Veröffentlichung vor; 

c) er tauscht mit den Mitgliedstaaten und den Sektormitglie-
dern Daten in maschinenlesbarer Form und in anderen For-
men aus, erstellt die Dokumente und Datenbanken des Sek-
tors für die Entwicklung des Fernmeldewesens, aktualisiert 
sie bei Bedarf und sorgt gegebenenfalls im Einvernehmen 
mit dem Generalsekretär für ihre Veröffentlichung in den 
Arbeitssprachen der Union nach Nummer 172 der Konsti-
tution; 

d) er sammelt die Nachrichten technischer und administrati-
ver Art, die besonders für die Entwicklungsländer nützlich 
sein könnten, um ihnen bei der Verbesserung ihrer Fern-
meldenetze zu helfen, und bereitet sie zur Veröffentlichung 
vor, wobei er mit dem Generalsekretariat und den anderen 
Sektoren der Union zusammenarbeitet. Die Entwicklungs-
länder werden auch auf die Möglichkeiten hingewiesen, 
welche sich durch die unter der Schirmherrschaft der Or-
ganisation der Vereinten Nationen stehenden internationa-
len Programme bieten; 

e) er gibt in einem der weltweiten Konferenz für die Entwick-
lung des Fernmeldewesens vorgelegten Bericht Rechen-
schaft über die Tätigkeit des Sektors seit der letzten Kon-
ferenz und legt dem Rat sowie den Mitgliedstaaten und den 
Sektormitgliedern einen Bericht über die Tätigkeit des 
Sektors während der zwei Jahre nach der letzten Konferenz 
vor; 

f) er erstellt einen auf den Kosten beruhenden Budgetansatz, 
der dem Bedarf des Sektors für die Entwicklung des Fern-
meldewesens entspricht, und übermittelt ihn dem General-
sekretär, damit er vom Koordinierungsausschuss geprüft 
und in das Budget der Union übernommen wird; 

g) er erstellt jedes Jahr einen gleitenden operativen Vierjah-
resplan für das darauf folgende Jahr und die drei weiteren 
Jahre, in dem auch die finanziellen Auswirkungen der Tä-
tigkeiten, die das Büro zur Unterstützung des Sektors aus-
führen muss, dargestellt werden; dieser operative Vierjah-
resplan wird von der Beratenden Gruppe für das 
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Funkwesen nach Artikel 17A dieser Konvention geprüft 
und jedes Jahr vom Rat geprüft und verabschiedet; 

h) er lässt der Beratenden Gruppe für die Entwicklung des 
Fernmeldewesens die erforderliche Unterstützung zukom-
men und erstattet den Mitgliedstaaten und den Sektormit-
gliedern sowie dem Rat jährlich Bericht über die Ergeb-
nisse ihrer Arbeiten. 

3.  Der Direktor arbeitet mit den anderen gewählten Beamten zu-
sammen und ist bestrebt, die Rolle der Union als treibende Kraft 
bei der Förderung der Entwicklung des Fernmeldewesens zu 
stärken; er trifft in Zusammenarbeit mit dem Direktor des be-
treffenden Büros die erforderlichen Vorkehrungen für geeignete 
Massnahmen, indem er zum Beispiel Tagungen einberuft, die 
über die Tätigkeit des betreffenden Sektors informieren sollen. 

4.  Auf Antrag der interessierten Mitgliedstaaten führt der Direktor, 
mit Unterstützung der Direktoren der anderen Büros und gege-
benenfalls des Generalsekretärs, über Fragen des nationalen 
Fernmeldewesens dieser Staaten Studien durch und gibt Rat-
schläge zu diesen Fragen. Falls die Untersuchung dieser Fragen 
den Vergleich mehrerer technischer Lösungsmöglichkeiten ein-
schliesst, können wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt wer-
den. 

5.  Der Direktor wählt das technische Personal und das Verwal-
tungspersonal des Büros für die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens im Rahmen des vom Rat genehmigten Budgets aus. Der 
Generalsekretär ernennt dieses Personal im Einvernehmen mit 
dem Direktor. Die endgültige Entscheidung über die Ernennung 
oder Entlassung liegt beim Generalsekretär. 

6.  Aufgehoben  
Abschnitt 8  
Gemeinsame Bestimmungen für alle drei Sektoren 

Art. 19 Teilnahme von anderen Gremien und Organisationen 
als den Verwaltungen an den Arbeiten der Union 

1.  Der Generalsekretär und die Direktoren der Büros laden die 
nachstehend genannten Gremien und Organisationen zu einer 
verstärkten Teilnahme an den Arbeiten der Union ein: 

a) anerkannte Betriebsunternehmen, wissenschaftliche Insti-
tutionen oder industrielle Unternehmen und Finanzie-
rungs- oder Entwicklungseinrichtungen, die von dem be-
treffenden Mitgliedstaat genehmigt sind;   
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b) andere von dem betreffenden Mitgliedstaat genehmigte 
Gremien, die sich mit Fragen des Fernmeldewesens befas-
sen; 

c) regionale und andere internationale Fernmelde-, Standar-
disierungs-, Finanzierungs- oder Entwicklungsorganisatio-
nen. 

2.  Die Direktoren der Büros arbeiten eng mit den Gremien und Or-
ganisationen zusammen, die zur Teilnahme an den Arbeiten ei-
nes oder mehrerer Sektoren der Union zugelassen sind. 

3.  Jeder nach den einschlägigen Bestimmungen der Konstitution 
und dieser Konvention gestellte Antrag eines der in Nummer 
229 genannten Gremien auf Teilnahme an den Arbeiten eines 
Sektors muss, nachdem er von dem betreffenden Mitgliedstaat 
genehmigt ist, von diesem an den Generalsekretär gerichtet wer-
den. 

4.  Jeder Antrag eines der in Nummer 230 genannten Gremien, der 
von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegt wird, wird nach 
einem vom Rat festgelegten Verfahren behandelt. Ein solcher 
Antrag wird vom Rat auf seine Übereinstimmung mit diesem 
Verfahren hin geprüft. 

4bis. Ein Antrag eines der in Nummer 229 oder 230 genannten Gre-
mien auf Aufnahme als Sektormitglied darf auch unmittelbar an 
den Generalsekretär gesandt werden. Mitgliedstaaten, die diese 
Gremien ermächtigen, einen Antrag unmittelbar an den Gene-
ralsekretär zu senden, müssen Letzteren darüber unterrichten. 
Gremien aus einem Mitgliedstaat, der den Generalsekretär nicht 
entsprechend unterrichtet hat, haben nicht die Möglichkeit, sich 
unmittelbar an ihn zu wenden. Der Generalsekretär muss die 
Liste der Mitgliedstaaten, die ihrer Zuständigkeit oder ihrer 
Souveränität unterliegende Gremien ermächtigt haben, sich un-
mittelbar an ihn zu wenden, regelmässig aktualisieren und ver-
öffentlichen. 

4ter. Erhält der Generalsekretär unmittelbar von einem Gremium ei-
nen Antrag nach Nummer 234A, so achtet er unter Berücksich-
tigung der vom Rat definierten Kriterien darauf, dass Funktion 
und Zielsetzungen des Bewerbers mit dem Zweck der Union in 
Einklang stehen. Der Generalsekretär unterrichtet dann unver-
züglich den Mitgliedstaat über diesen Antrag und fordert ihn 
auf, ihn zu genehmigen. Geht dem Generalsekretär binnen vier 
Monaten kein Einspruch des Mitgliedstaates zu, so schickt er 
ihm ein Erinnerungstelegramm. Geht dem Generalsekretär bin-
nen vier Monaten nach Absendung des Erinnerungstelegramms 
kein Einspruch zu, so gilt der Antrag als genehmigt. Geht dem 
Generalsekretär ein Einspruch des Mitgliedstaates zu, so fordert 
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der Generalsekretär den Antragsteller auf, sich mit dem betref-
fenden Mitgliedstaat in Verbindung zusetzen. 

4quater. Erteilt ein Mitgliedstaat die Ermächtigung zur unmittelbaren 
Zusendung von Anträgen an den Generalsekretär, so kann er 
diesen darüber unterrichten, dass er ihm die Vollmacht über-
trägt, jeden Antrag zu genehmigen, den ein seiner Zuständigkeit 
oder seiner Souveränität unterliegendes Gremium gestellt hat. 

5.  Jeder Antrag einer der in Nummer 231 genannten Organisatio-
nen (mit Ausnahme der in den Nummern 260 und 261 dieser 
Konvention erwähnten) auf Teilnahme an den Arbeiten eines 
Sektors wird dem Generalsekretär übermittelt und nach den 
vom Rat festgelegten Verfahren behandelt. 

6.  Jeder Antrag einer der in den Nummern 260−262 dieser Kon-
vention genannten Organisationen auf Teilnahme an den Arbei-
ten eines Sektors wird dem Generalsekretär übermittelt, und die 
betreffende Organisation wird in die in Nummer 237 erwähnten 
Listen eingetragen. 

7.  Der Generalsekretär erstellt für jeden Sektor Listen mit allen in 
den Nummern 229−231 sowie 260−262 dieser Konvention er-
wähnten Gremien und Organisationen, die zur Teilnahme an 
den Arbeiten der Sektoren zugelassen sind, und bringt diese Lis-
ten laufend auf den neuesten Stand. Er veröffentlicht diese Lis-
ten in angemessenen Zeitabständen und übermittelt sie allen 
Mitgliedstaaten und den betreffenden Sektormitgliedern sowie 
dem Direktor des betreffenden Büros. Der jeweilige Direktor 
teilt den betreffenden Gremien und Organisationen mit, wie 
über ihren Antrag entschieden worden ist, und unterrichtet die 
betroffenen Mitgliedstaaten entsprechend. 

8.  Die Bedingungen für die Teilnahme der Gremien und Organi-
sationen, die auf den in Nummer 237 erwähnten Listen stehen, 
an den Arbeiten der Sektoren sind in diesem Artikel, in Artikel 
33 und in anderen einschlägigen Bestimmungen dieser Konven-
tion enthalten. Die Bestimmungen der Nummern 25−28 der 
Konstitution finden keine Anwendung auf sie. 

9.  Ein Sektormitglied darf im Namen des Mitgliedstaates handeln, 
der es genehmigt hat, vorausgesetzt der Mitgliedstaat teilt dem 
Direktor des betreffenden Büros mit, dass es von ihm hierzu er-
mächtigt worden ist. 

10. Alle Sektormitglieder haben das Recht, ihre Teilnahme durch 
eine an den Generalsekretär zu richtende Notifikation zu kündi-
gen. Die Teilnahme kann gegebenenfalls auch durch den betref-
fenden Mitgliedstaat oder, im Falle eines nach Nummer 234C 
genehmigten Sektormitglieds, nach den vom Rat festgelegten 
Kriterien und Verfahren gekündigt werden. Die Kündigung 
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wird wirksam nach Ablauf eines Jahres, vom Tag des Eingangs 
der Notifikation beim Generalsekretär an gerechnet. 

11. Der Generalsekretär streicht von der Liste der Gremien und Or-
ganisationen die Namen derjenigen Gremien und Organisatio-
nen, die nicht mehr zur Teilnahme an den Arbeiten eines Sektors 
zugelassen sind, wobei er die vom Rat festgelegten Kriterien 
und Verfahren beachtet. 

12. Die Versammlung oder die Konferenz eines Sektors kann be-
schliessen, Gremien oder Organisationen als assoziierte Teil-
nehmer zu den Arbeiten einer bestimmten Studienkommission 
oder der ihr untergeordneten Gruppen zuzulassen, wobei die fol-
genden Grundsätze zu beachten sind: 

 (1) Ein Gremium oder eine Organisation nach den Nummern 
229−231 kann den Antrag stellen, den Arbeiten einer bestimm-
ten Studienkommission als assoziierter Teilnehmer beizuwoh-
nen. 

 (2) Hat ein Sektor beschlossen, assoziierte Teilnehmer zuzulassen, 
so wendet der Generalsekretär die einschlägigen Bestimmungen 
dieses Artikels auf die Antragsteller an, wobei er die Grösse des 
Gremiums oder der Organisation und alle anderen sachdienli-
chen Kriterien berücksichtigt. 

 (3) Die zu den Arbeiten einer bestimmten Studienkommission zu-
gelassenen assoziierten Teilnehmer werden in die in Nummer 
237 genannte Liste nicht aufgenommen. 

 (4) Die Bedingungen für die Teilnahme an den Arbeiten einer Stu-
dienkommission sind in den Nummern 248B und 483A dieser 
Konvention aufgeführt. 

Art. 20 Arbeitsweise der Studienkommissionen 

1.  Die Funkversammlung, die weltweite Versammlung für die 
Standardisierung im Fernmeldewesen und die weltweite Konfe-
renz für die Entwicklung des Fernmeldewesens ernennen für 
jede Studienkommission den Vorsitzenden und einen oder meh-
rere Vizevorsitzende. Bei der Ernennung der Vorsitzenden und 
der Vizevorsitzenden sind ganz besonders die Sachkenntnis, 
eine ausgewogene geographische Verteilung sowie die Notwen-
digkeit zu berücksichtigen, eine wirksamere Beteiligung der 
Entwicklungsländer zu fördern. 

2.  Wenn es der Umfang der Arbeiten der Studienkommissionen 
erfordert, ernennt die Versammlung oder die Konferenz so viele 
Vizevorsitzende, wie sie für nötig hält. 

3.  Wenn der Vorsitzende einer Studienkommission zwischen zwei 
Versammlungen oder Konferenzen des betreffenden Sektors 
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nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit auszuüben, und wenn nur 
ein Vizevorsitzender ernannt worden ist, tritt dieser an die Stelle 
des Vorsitzenden. Handelt es sich um eine Studienkommission, 
für die mehrere Vizevorsitzende ernannt worden sind, so wählt 
die Studienkommission bei ihrer nächsten Tagung aus den Vi-
zevorsitzenden ihren neuen Vorsitzenden und, wenn nötig, ei-
nen neuen Vizevorsitzenden aus ihren Mitgliedern. Sie wählt 
auch dann einen neuen Vizevorsitzenden, wenn einer ihrer Vi-
zevorsitzenden nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit im betref-
fenden Zeitraum auszuüben. 

4.  Die den Studienkommissionen zugewiesenen Arbeiten werden 
so weit wie möglich auf schriftlichem Wege, mit Hilfe moder-
ner Kommunikationsmittel, erledigt. 

5.  Nach Beratung mit dem Generalsekretär und entsprechender 
Koordinierung, wie in der Konstitution und der Konvention vor-
geschrieben, stellt der Direktor des Büros eines jeden Sektors 
den allgemeinen Plan für die Tagungen der Studienkommissio-
nen auf, wobei er die Beschlüsse der Zuständigen Konferenz 
oder Versammlung berücksichtigt. 

5bis. (1) Die Mitgliedstaaten und die Sektormitglieder nehmen Fragen 
an, die nach den von der zuständigen Konferenz oder Versamm-
lung festgelegten Verfahren untersucht werden müssen, wobei 
insbesondere anzugeben ist, ob eine daraus sich ergebende 
Empfehlung Gegenstand einer offiziellen Befragung der Mit-
gliedstaaten werden muss. 

 (2) Die aus der Untersuchung der genannten Fragen sich ergeben-
den Empfehlungen werden von einer Studienkommission nach 
den von der zuständigen Konferenz oder Versammlung festge-
legten Verfahren angenommen. Diejenigen Empfehlungen, bei 
denen eine offizielle Befragung der Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf ihre Genehmigung nicht erforderlich ist, gelten als geneh-
migt. 

 (3) Eine Empfehlung, für die eine offizielle Befragung der Mit-
gliedstaaten erforderlich ist, wird nach Nummer 247 behandelt 
oder der zuständigen Konferenz oder Versammlung zugeleitet. 

 (4) Die Nummern 246A und 246B sind nicht auf Fragen und Emp-
fehlungen mit allgemein- oder ordnungspolitischer Tragweite 
anzuwenden, zum Beispiel: 

a) vom Sektor für das Funkwesen genehmigte Fragen und 
Empfehlungen, die sich auf die Arbeiten der Funkkonfe-
renzen beziehen, sowie andere Kategorien von Fragen und 
Empfehlungen, die von der Funkversammlung festgelegt 
werden können; 

b) vom Sektor für die Standardisierung im Fernmeldewesen 
genehmigte Fragen und Empfehlungen, die mit 
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Tarifierungs- und Abrechnungsfragen sowie mit bestimm-
ten Nummerierungs- und Adressierungsplänen zusammen-
hängen; 

c) vom Sektor für die Entwicklung des Fernmeldewesens ge-
nehmigte Fragen und Empfehlungen, die sich auf ord-
nungs- oder allgemeinpolitische oder auf finanzielle Fra-
gen beziehen; 

d) Fragen und Empfehlungen, bei denen hinsichtlich ihres 
Anwendungsbereichs Zweifel bestehen. 

6.  Die Studienkommissionen dürfen Massnahmen einleiten, um 
für Empfehlungen, die in der Zeit zwischen zwei Versammlun-
gen oder Konferenzen erstellt werden, bei den Mitgliedstaaten 
die Genehmigung einzuholen. Die Verfahren für die Einholung 
einer solchen Genehmigung sind die von der zuständigen Ver-
sammlung oder Konferenz genehmigten. 

6bis. Die in Anwendung der Nummer 246B oder 247 genehmigten 
Empfehlungen haben den gleichen Status wie die von der Kon-
ferenz oder der Versammlung selbst genehmigten. 

7.  Bei Bedarf können für die Untersuchung von Fragen, welche die 
Beteiligung von Sachverständigen mehrerer Studienkommissi-
onen erfordert, gemischte Arbeitsgruppen gebildet werden. 

7bis. Der Direktor eines Büros kann, nach Beratung mit dem Vorsit-
zenden der betreffenden Studienkommission und gemäss einem 
von dem betreffenden Sektor entwickelten Verfahren, eine Or-
ganisation, die nicht an den Arbeiten des Sektors teilnimmt, ein-
laden, Vertreter zur Teilnahme an der Untersuchung einer be-
stimmten Frage in der betreffenden Studienkommission oder in 
einer der ihr untergeordneten Gruppen zu entsenden. 

7ter. Ein assoziierter Teilnehmer im Sinne der Nummer 241A dieser 
Konvention ist zu den Arbeiten einer bestimmten Studienkom-
mission zugelassen, wobei er sich jedoch weder an den Ent-
scheidungsprozessen noch an den Verbindungstätigkeiten die-
ser Studienkommission beteiligen darf. 

8.  Der Direktor des betreffenden Büros schickt die Schlussberichte 
der Studienkommissionen einschliesslich einer Liste der nach 
Nummer 247 angenommenen Empfehlungen an die Verwaltun-
gen, Organisationen und Gremien, die an den Arbeiten des Sek-
tors teilnehmen. Diese Berichte werden so bald wie möglich, auf 
jeden Fall aber so rechtzeitig versandt, dass sie den Empfängern 
mindestens einen Monat vor der nächsten zuständigen Konfe-
renz zugehen.   
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Art. 21 Empfehlungen einer Konferenz an eine andere 

1.  Jede Konferenz kann einer anderen Konferenz der Union Emp-
fehlungen vorlegen, die in ihre Zuständigkeit fallen. 

2.  Diese Empfehlungen sind dem Generalsekretär so rechtzeitig zu 
übermitteln, dass er sie nach Nummer 320 dieser Konvention 
sammeln, koordinieren und bekannt geben kann. 

Art. 22 Beziehungen der Sektoren untereinander und zu 
internationalen Organisationen 

1.  Die Direktoren der Büros können nach entsprechender Beratung 
und Koordinierung, wie in der Konstitution, der Konvention 
und in den Beschlüssen der zuständigen Konferenzen oder Ver-
sammlungen vorgeschrieben, beschliessen, gemeinsame Tagun-
gen von Studienkommissionen von zwei oder drei Sektoren zu 
veranstalten, bei denen zu Fragen von gemeinsamem Interesse 
Studien durchgeführt und Entwürfe für Empfehlungen vorberei-
tet werden sollen. Diese Empfehlungsentwürfe werden den zu-
ständigen Konferenzen oder Versammlungen der betreffenden 
Sektoren vorgelegt. 

2.  An den Konferenzen oder Tagungen eines Sektors können der 
Generalsekretär, der Vizegeneralsekretär, die Direktoren der 
Büros der anderen Sektoren oder ihre Vertreter sowie die Mit-
glieder des Funkregulierungsausschusses in beratender Eigen-
schaft teilnehmen. Bei Bedarf können diese Konferenzen oder 
Tagungen Vertreter des Generalsekretariats oder eines anderen 
Sektors, der es nicht für erforderlich gehalten hat, einen Vertre-
ter zu entsenden, einladen, in beratender Eigenschaft an ihren 
Sitzungen teilzunehmen. 

3.  Wird ein Sektor eingeladen, an einer Tagung einer internationa-
len Organisation teilzunehmen, so ist sein Direktor berechtigt, 
unter Berücksichtigung der Nummer 107 dieser Konvention die 
Teilnahme eines Vertreters des Sektors in beratender Eigen-
schaft sicherzustellen.  

Kapitel II  
Besondere Bestimmungen für die Konferenzen und 
Versammlungen 

Art. 23 Zulassung zu den Konferenzen der 
Regierungsbevollmächtigten 

Aufgehoben      
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1.  Zu den Konferenzen der Regierungsbevollmächtigten sind zu-
gelassen: 

a) die Delegationen; 

b) die gewählten Beamten, in beratender Eigenschaft; 

c) der Funkregulierungsausschuss gemäss Nummer 141A 
dieser Konvention, in beratender Eigenschaft; 

d) die Beobachter der nachfolgend genannten Organisatio-
nen, Institutionen und Körperschaften: 
i) die Organisation der Vereinten Nationen; 
ii) die in Artikel 43 der Konstitution erwähnten regiona-

len Fernmeldeorganisationen; 
iii) die zwischenstaatlichen Organisationen, die Satelli-

tensysteme betreiben; 
iv) die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen so-

wie die Internationale Atomenergie-Organisation; 
v) die in den Nummern 229 und 231 dieser Konvention 

erwähnten Sektormitglieder und die Organisationen 
mit internationalem Charakter, die diese Mitglieder 
vertreten. 

2.  Das Generalsekretariat und die drei Büros der Union sind in be-
ratender Eigenschaft bei der Konferenz vertreten. 

Art. 24 Zulassung zu den Funkkonferenzen 

Aufgehoben 

1.  Zu den Funkkonferenzen sind zugelassen: 

a) die Delegationen; 

b) die Beobachter der in den Nummern 269A−269D dieser 
Konvention genannten Organisationen; 

c) die Beobachter anderer internationaler Organisationen, die 
nach den einschlägigen Bestimmungen aus Kapitel I der 
Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und 
Tagungen der Union von den Regierungen eingeladen und 
von der Konferenz zugelassen wurden; 

d) die Beobachter, welche von dem betreffenden Mitglied-
staat ordnungsgemäss ermächtigte Sektormitglieder des 
Sektors für das Funkwesen vertreten; 

 Aufgehoben 

e) die Beobachter der Mitgliedstaaten, die ohne Stimmrecht 
an der regionalen Funkkonferenz einer anderen Region als 
derjenigen, der sie angehören, teilnehmen; 

f) in beratender Eigenschaft die gewählten Beamten, wenn 
die Konferenz Angelegenheiten behandelt, die in ihre Zu-
ständigkeit fallen, und die Mitglieder des Funkregulie-
rungsausschusses. 
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Art. 25 Zulassung zu den Funkversammlungen, den 
weltweiten Versammlungen für die Standardisierung 
im Fernmeldewesen und den Konferenzen für die 
Entwicklung des Fernmeldewesens 

Aufgehoben 

1.  Zu der Versammlung oder Konferenz sind zugelassen: 

a) die Delegationen; 

b) die Beobachter nachfolgend genannter Organisationen und 
Institutionen: 

Aufgehoben 
i) die in Artikel 43 der Konstitution erwähnten regiona-

len Fernmeldeorganisationen; 
ii) die zwischenstaatlichen Organisationen, die Satelli-

tensysteme betreiben; 
iii) jede andere regionale oder internationale Organisa-

tion, die sich mit Angelegenheiten befasst, die für die 
Versammlung oder die Konferenz von Interesse sind; 

iv) die Organisation der Vereinten Nationen; 
v) die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und 

die Internationale Atomenergie-Organisation; 

c) die Vertreter der betreffenden Sektormitglieder. 

2.  Je nach Bedarf sind die gewählten Beamten, das Generalsekre-
tariat und die Büros der Union bei der Versammlung oder der 
Konferenz in beratender Eigenschaft vertreten. An den Funk-
versammlungen müssen zwei Mitglieder des Funkregulierungs-
ausschusses, die von diesem zu benennen sind, in beratender Ei-
genschaft teilnehmen. 

Art. 26–30 Aufgehoben 

Art. 31 Vollmachten bei den Konferenzen 

1.  Die von einem Mitgliedstaat zu einer Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten, einer Funkkonferenz oder einer welt-
weiten Konferenz für internationale Fernmeldedienste ent-
sandte Delegation muss entsprechend den Bestimmungen der 
Nummern 325−331 ordnungsgemäss akkreditiert sein. 

2. (1) Die Delegationen bei den Konferenzen der Regierungsbevoll-
mächtigten werden durch Urkunden akkreditiert, die vom 
Staatsoberhaupt, vom Regierungschef oder vom Aussenminis-
ter unterzeichnet sind. 

 (2) Die Delegationen bei den anderen in Nummer 324 genannten 
Konferenzen werden durch Urkunden akkreditiert, die vom 
Staatsoberhaupt, vom Regierungschef, vom Aussenminister 
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oder von dem Minister, in dessen Zuständigkeit die auf der be-
treffenden Konferenz behandelten Fragen fallen, unterzeichnet 
sind. 

 (3) Unter Vorbehalt einer Bestätigung, die von einer der in Nummer 
325 oder 326 genannten Amtspersonen ausgehen und vor Un-
terzeichnung der Schlussakten vorliegen muss, kann eine Dele-
gation vorläufig akkreditiert werden, und zwar durch den Chef 
der diplomatischen Mission des betreffenden Mitgliedstaates 
bei der Gastregierung oder, wenn die Konferenz in der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft stattfindet, durch den Leiter der 
Ständigen Vertretung des betreffenden Mitgliedstaates beim 
Büro der Vereinten Nationen in Genf. 

3.  Die Vollmachten werden anerkannt, wenn sie von einer der in 
den Nummern 325−327 genannten zuständigen Amtspersonen 
unterzeichnet sind und eine der folgenden Bedingungen erfül-
len: 

– Erteilung der uneingeschränkten Vollmachten an die Dele-
gation; 

– Ermächtigung der Delegation zur uneingeschränkten Ver-
tretung ihrer Regierung; 

– Ermächtigung der Delegation oder bestimmter Mitglieder 
derselben zur Unterzeichnung der Schlussakten. 

4. (1) Eine Delegation, deren Vollmachten vom Plenum als ordnungs-
gemäss anerkannt worden sind, ist berechtigt, das Stimmrecht 
des betreffenden Mitgliedstaates vorbehaltlich der Nummern 
169 und 210 der Konstitution auszuüben und die Schlussakten 
zu unterzeichnen. 

 (2) Eine Delegation, deren Vollmachten vom Plenum nicht als ord-
nungsgemäss anerkannt worden sind, ist nicht berechtigt, das 
Stimmrecht auszuüben oder die Schlussakten zu unterzeichnen, 
solange dieser Zustand andauert. 

5.  Die Vollmachten müssen so bald wie möglich beim Sekretariat 
der Konferenz hinterlegt werden. Daher sollten die Mitglied-
staaten ihre Vollmachten vor Beginn der Konferenz dem Gene-
ralsekretariat zuleiten, das sie an das Konferenzsekretariat wei-
terleitet, sobald dieses gebildet ist. Der Ausschuss nach 
Nummer 68 der Geschäftsordnung der Konferenzen, Versamm-
lungen und Tagungen der Union ist beauftragt, sie zu prüfen; er 
legt der Plenarsitzung innerhalb einer von dieser gesetzten Frist 
einen Bericht über das Ergebnis der Prüfung vor. Solange die 
Plenarversammlung noch keine Entscheidung getroffen hat, ist 
jede Delegation berechtigt, sich an den Arbeiten zu beteiligen 
und das Stimmrecht des betreffenden Staates auszuüben.     
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6.  Im Allgemeinen müssen die Mitgliedstaaten bestrebt sein, ihre 
eigenen Delegationen zu den Konferenzen der Union zu entsen-
den. Wenn jedoch ein Mitgliedstaat aus besonderen Gründen 
keine eigene Delegation entsenden kann, darf er der Delegation 
eines anderen Mitgliedstaates die Vollmacht erteilen, in seinem 
Namen abzustimmen und zu unterzeichnen. Diese Vollmachts-
übertragung muss in einer Urkunde niedergelegt sein, die von 
einer der in Nummer 325 oder 326 genannten Amtspersonen un-
terzeichnet ist. 

7.  Eine stimmberechtigte Delegation darf eine andere stimmbe-
rechtigte Delegation bevollmächtigen, ihr Stimmrecht in einer 
oder mehreren Sitzungen auszuüben, an denen sie nicht teilneh-
men kann. In einem solchen Fall muss sie den Präsidenten der 
Konferenz hierüber rechtzeitig schriftlich unterrichten. 

8.  Eine Delegation darf nicht mehr als ein übertragenes Stimm-
recht ausüben. 

9.  Telegrafisch übermittelte Vollmachten und Vollmachtsübertra-
gungen werden nicht anerkannt. Telegrafische Antworten auf 
Rückfragen des Präsidenten oder des Sekretariats der Konferenz 
bezüglich einer Vollmacht werden jedoch anerkannt. 

10. Mitgliedstaaten oder zugelassene Gremien bzw. Organisatio-
nen, die beabsichtigen, eine Delegation oder Vertreter zu einer 
weltweiten Versammlung für die Standardisierung im Fernmel-
dewesen, zu einer Konferenz für die Entwicklung des Fernmel-
dewesens oder zu einer Funkversammlung zu entsenden, teilen 
dies dem Direktor des Büros des betreffenden Sektors unter An-
gabe des Namens und der Funktion der Mitglieder der Delega-
tion oder der Vertreter mit.  

Kapitel III Aufgehoben 

Art. 32 Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen 
und Tagungen der Union 

1.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und 
Tagungen der Union wird von der Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten angenommen. Die Bestimmungen über das 
Verfahren für die Änderung der Geschäftsordnung und über das 
Inkrafttreten der Änderungen sind in der Geschäftsordnung 
selbst enthalten. 

2.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und 
Tagungen der Union gilt unbeschadet der in Artikel 55 der Kon-
stitution und in Artikel 42 dieser Konvention enthaltenen Best-
immungen über das Änderungsverfahren. 
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Art. 32A Stimmrecht 

1.  Die Delegation eines Mitgliedstaates, die von diesem für die 
Teilnahme an einer Konferenz, einer Versammlung oder einer 
anderen Tagung ordnungsgemäss akkreditiert ist, hat nach Arti-
kel 3 der Konstitution in allen Sitzungen der Konferenz, Ver-
sammlung oder anderen Tagung das Recht auf eine Stimme. 

2.  Die Delegation eines Mitgliedstaates übt ihr Stimmrecht unter 
den in Artikel 31 dieser Konvention festgelegten Bedingungen 
aus. 

3.  Wird ein Mitgliedstaat bei einer Funkversammlung, einer welt-
weiten Versammlung für die Standardisierung im Fernmelde-
wesen oder einer Konferenz für die Entwicklung des Fernmel-
dewesens nicht durch eine Verwaltung vertreten, so haben, 
vorbehaltlich der Nummer 239 dieser Konvention, die Vertreter 
der anerkannten Betriebsunternehmen des betreffenden Mit-
gliedstaates ungeachtet ihrer Zahl insgesamt Anspruch auf nur 
eine Stimme. Die Bestimmungen der Nummern 335−338 dieser 
Konvention über die Vollmachtsübertragungen gelten auch für 
die vorgenannten Konferenzen und Versammlungen. 

Art. 32B Vorbehalte 

1.  Im Allgemeinen sollen sich die Delegationen, deren Auffassung 
von den übrigen Delegationen nicht geteilt wird, nach Möglich-
keit bemühen, sich der Ansicht der Mehrheit anzuschliessen. 

2.  Jeder Mitgliedstaat, der sich bei einer Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten das Recht vorbehält, Vorbehalte zu for-
mulieren, indem er eine entsprechende Erklärung bei der Unter-
zeichnung der Schlussakten abgibt, darf zu einer Änderung der 
Konstitution und dieser Konvention so lange Vorbehalte formu-
lieren, bis er seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde zu dieser Änderung beim Generalsekretär 
hinterlegt hat. 

3.  Wenn eine Delegation glaubt, dass irgendein Beschluss ihre Re-
gierung daran hindern könnte, die Verbindlichkeit der revidier-
ten Vollzugsordnungen anzuerkennen, kann sie bei Abschluss 
der Konferenz, welche die betreffende Revision annimmt, vor-
läufige oder endgültige Vorbehalte gegen diesen Beschluss for-
mulieren; solche Vorbehalte können auch von einer Delegation 
im Namen eines Mitgliedstaates formuliert werden, der an der 
zuständigen Konferenz nicht teilnimmt und der nach Artikel 31 
dieser Konvention dieser Delegation zur Unterzeichnung der 
Schlussakten eine Vollmacht erteilt hat. 

4.  Ein bei Abschluss einer Konferenz formulierter Vorbehalt ist 
nur dann rechtswirksam, wenn der Mitgliedstaat, der ihn formu-
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liert hat, ihn zu dem Zeitpunkt offiziell bestätigt, zu dem er no-
tifiziert, dass er die Verbindlichkeit der geänderten oder revi-
dierten Urkunde anerkennt, wie sie von der Konferenz, bei de-
ren Abschluss er den betreffenden Vorbehalt formuliert hat, 
angenommen wurde. 

Aufgehoben  
Kapitel IV  Andere Bestimmungen 

Art. 33 Finanzen 

1. (1) Jeder Mitgliedstaat wählt vorbehaltlich der Nummer 468A und 
jedes Sektormitglied vorbehaltlich der Nummer 468B seine Bei-
tragsklasse nach den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 
28 der Konstitution nach folgender Tabelle: 

Klasse von 40 Einheiten Klasse von 8 Einheiten 

Klasse von 35 Einheiten Klasse von 5 Einheiten 

Klasse von 30 Einheiten Klasse von 4 Einheiten 

Klasse von 28 Einheiten Klasse von 3 Einheiten 

Klasse von 25 Einheiten Klasse von 2 Einheiten 

Klasse von 23 Einheiten Klasse von 11/2 Einheiten 

Klasse von 20 Einheiten Klasse von 1 Einheit 

Klasse von 18 Einheiten Klasse von 1/2 Einheit 

Klasse von 15 Einheiten Klasse von 1/4 Einheit 

Klasse von 13 Einheiten Klasse von 1/8 Einheit 

Klasse von 10 Einheiten Klasse von 1/16 Einheit 

(1bis) Nur diejenigen Mitgliedstaaten, die von der Organisation der 
Vereinten Nationen als die am wenigsten entwickelten Länder 
eingestuft werden, sowie die vom Rat bestimmten Länder dür-
fen die Beitragsklassen von 1/8 und 1/16 Einheit wählen. 

(1ter) Sektormitglieder dürfen keine niedrigere als die Klasse von 1/2 
Einheit wählen, ausgenommen Sektormitglieder des Sektors für 
die Entwicklung des Fernmeldewesens, welche die Beitrags-
klasse von 1/4, 1/8 oder 1/16 Einheit wählen dürfen. Die Klasse 
von 1/16 Einheit ist jedoch Sektormitgliedern aus denjenigen 
Entwicklungsländern vorbehalten, die in der vom Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) aufgestellten 
und vom Rat geprüften Liste aufgeführt sind. 

(2) Anstelle der in Nummer 468 genannten Beitragsklassen kann 
jeder Mitgliedstaat und jedes Sektormitglied eine Anzahl von 
Beitragseinheiten wählen, die 40 Einheiten übersteigt.    

341–467 

468 

468A 

468B 

469 



Konvention der Internationalen Fernmeldeunion. Änderungsurkunde von 2002 

49 / 62 

0.784.021 

(3) Der Generalsekretär gibt allen Mitgliedstaaten, die nicht bei der 
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten vertreten sind, un-
verzüglich bekannt, für welche Beitragsklasse jeder Mitglied-
staat sich entschieden hat. 

Aufgehoben 

2. (1) Jeder neue Mitgliedstaat und jedes neue Sektormitglied entrich-
tet für das Jahr seines Beitritts oder seiner Zulassung einen vom 
ersten Tag des Monats seines Beitritts oder seiner Zulassung an 
berechneten Beitrag. 

(2) Kündigt ein Mitgliedstaat die Konstitution und diese Konven-
tion oder kündigt ein Sektormitglied seine Teilnahme an den 
Arbeiten eines Sektors, so muss er bzw. es seinen Beitrag bis 
zum letzten Tag des Monats, in dem die Kündigung nach Num-
mer 237 der Konstitution oder nach Nummer 240 dieser Kon-
vention wirksam wird, entrichten. 

3.  Die geschuldeten Summen werden vom Beginn des vierten Mo-
nats eines jeden Rechnungsjahres der Union an verzinst. Der 
Zinssatz wird für die drei folgenden Monate auf 3 % (drei vom 
Hundert) jährlich und vom Anfang des siebenten Monats an auf 
6 % (sechs vom Hundert) jährlich festgesetzt. 

Aufgehoben 

4. (1) Die in den Nummern 269A−269E dieser Konvention erwähnten 
Organisationen sowie andere internationale Organisationen (es 
sei denn, sie sind unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit vom Rat 
befreit worden) und die Sektormitglieder, die gemäss den Best-
immungen dieser Konvention an einer Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten, an einer Konferenz, Versammlung oder 
Tagung eines Sektors der Union oder an einer weltweiten Kon-
ferenz für internationale Fernmeldedienste teilnehmen, beteili-
gen sich an den Ausgaben der Konferenzen, Versammlungen 
und Tagungen, an denen sie teilnehmen, entsprechend den Kos-
ten dieser Konferenzen und Tagungen und gemäss den Finanz-
vorschriften. Die Sektormitglieder beteiligen sich hingegen 
nicht in besonderer Weise an den mit ihrer Teilnahme an einer 
Konferenz, Versammlung oder Tagung ihres Sektors verbunde-
nen Ausgaben, ausser im Falle regionaler Funkkonferenzen. 

(2) Ein Sektormitglied, das auf den in Nummer 237 dieser Konven-
tion erwähnten Listen steht, beteiligt sich nach den Nummern 
480 und 480A an den Ausgaben des Sektors. 

Aufgehoben 

(5) Der Betrag einer Einheit des Beitrags zu den Ausgaben jedes 
betroffenen Sektors wird auf 1/5 der Beitragseinheit der Mit-
gliedstaaten festgesetzt. Diese Beiträge gelten als Einnahmen 
der Union. Sie werden nach Nummer 474 verzinst. 
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(5bis) Beteiligt sich ein Sektormitglied nach Nummer 159 der Konsti-
tution an den Ausgaben der Union, so sollte der Sektor, für den 
der Beitrag gezahlt wird, angegeben werden. 

Aufgehoben 

4bis. Die assoziierten Teilnehmer im Sinne der Nummer 241A dieser 
Konvention beteiligen sich nach den vom Rat festgelegten Mo-
dalitäten an den Ausgaben des Sektors, der Studienkommission 
und der untergeordneten Gruppen, an deren Arbeiten sie teil-
nehmen. 

5.  Der Rat legt die Kriterien fest, nach denen für bestimmte Pro-
dukte und Dienste Kostendeckung erreicht werden soll. 

6.  Die Union unterhält einen Reservefonds als Betriebskapital, der 
es ermöglicht, die unerlässlichen Ausgaben zu decken und aus-
reichende Bargeldreserven zu halten, damit die Aufnahme von 
Darlehen möglichst vermieden wird. Der Rat setzt jährlich den 
Betrag des Reservefonds entsprechend dem voraussichtlichen 
Bedarf fest. Am Ende jedes Budgetzeitraums von zwei Jahren 
werden alle Budgetmittel, die nicht ausgegeben oder investiert 
worden sind, im Reservefonds angelegt. Weitere Einzelheiten 
über diesen Reservefonds sind in den Finanzvorschriften enthal-
ten. 

7. (1) Der Generalsekretär darf im Einvernehmen mit dem Koordinie-
rungsausschuss freiwillige Beiträge in Form von Geld oder 
Sachleistungen annehmen, unter dem Vorbehalt, dass die an 
diese Beiträge geknüpften Bedingungen gegebenenfalls mit 
dem Zweck und den Programmen der Union sowie mit den Fi-
nanzvorschriften in Einklang stehen, wobei in den Finanzvor-
schriften besondere Bestimmungen über die Annahme und die 
Verwendung dieser freiwilligen Beiträge enthalten sein müssen. 

 (2) Der Generalsekretär gibt dem Rat Rechenschaft über diese frei-
willigen Beiträge im Finanzbericht und in einem Dokument, in 
dem kurz über die Herkunft und die vorgeschlagene Verwen-
dung jedes einzelnen dieser Beiträge sowie über die getroffenen 
Massnahmen berichtet wird. 

Art. 34 Verantwortlichkeit der Konferenzen im finanziellen 
Bereich 

1.  Bevor die Konferenzen der Union Vorschläge annehmen oder 
Beschlüsse fassen, die finanzielle Auswirkungen haben, berück-
sichtigen sie alle Budgetansätze der Union, um sicherzustellen, 
dass diese Vorschläge oder Beschlüsse keine Ausgaben nach 
sich ziehen, welche die Mittel übersteigen, die der Rat geneh-
migen darf.    
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2.  Beschlüsse einer Konferenz werden dann nicht wirksam, wenn 
sie unmittelbar oder mittelbar dazu führen, dass die Ausgaben 
höher sind als die Mittel, die der Rat genehmigen darf. 

Art. 35 Sprachen 

1. (1) Andere als die in den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 
29 der Konstitution angegebenen Sprachen dürfen verwendet 
werden: 

a) wenn an den Generalsekretär der Antrag gestellt wird, stän-
dig oder bei einer bestimmten Gelegenheit für die mündli-
che oder schriftliche Verwendung einer oder mehrerer zu-
sätzlicher Sprachen zu sorgen, vorausgesetzt, dass die 
hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten von den Mit-
gliedstaaten getragen werden, die diesen Antrag gestellt 
oder unterstützt haben; 

b) wenn eine Delegation bei Konferenzen oder Tagungen der 
Union, nach entsprechender Unterrichtung des General-
sekretärs oder des Direktors des betreffenden Büros, auf 
eigene Kosten für die mündliche Übersetzung aus ihrer ei-
genen Sprache in irgendeine der in der einschlägigen Be-
stimmung des Artikels 29 der Konstitution angegebenen 
Sprachen sorgt. 

(2) In dem in Nummer 491 vorgesehenen Fall entspricht der Gene-
ralsekretär nach Möglichkeit diesem Antrag, nachdem er von 
den betreffenden Mitgliedstaaten die Zusicherung erhalten hat, 
dass sie der Union die entstehenden Kosten ordnungsgemäss er-
statten. 

(3) In dem in Nummer 492 vorgesehenen Fall kann die betreffende 
Delegation ausserdem, wenn sie es wünscht, auf eigene Kosten 
für die mündliche Übersetzung aus einer der in der einschlägi-
gen Bestimmung des Artikels 29 der Konstitution angegebenen 
Sprachen in ihre eigene Sprache sorgen. 

2.  Alle in den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 29 der 
Konstitution erwähnten Dokumente dürfen in einer anderen als 
den dort vorgesehenen Sprachen unter der Bedingung veröffent-
licht werden, dass die Mitgliedstaaten, die dies beantragen, sich 
verpflichten, die gesamten für die Übersetzung und Veröffentli-
chung entstehenden Kosten zu tragen.  
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Kapitel V 
Verschiedene Bestimmungen über den Betrieb der 
Fernmeldedienste 

Art. 36 Gebühren und Gebührenfreiheit 

Die Bestimmungen über die Fernmeldegebühren und die verschiedenen 
Fälle, in denen Gebührenfreiheit gewährt wird, sind in den Vollzugs-
ordnungen niedergelegt. 

Art. 37 Aufstellung und Begleichung von Rechnungen 

1.  Die Begleichung internationaler Rechnungen gilt als laufende 
Transaktion und wird in Übereinstimmung mit den laufenden 
internationalen Verpflichtungen der beteiligten Mitgliedstaaten 
und Sektormitglieder erledigt, wenn deren Regierungen diesbe-
zügliche Abmachungen getroffen haben. Wenn Abmachungen 
dieser Art oder nach Artikel 42 der Konstitution getroffene be-
sondere Vereinbarungen nicht bestehen, wird diese Begleichung 
nach den Bestimmungen der Vollzugsordnungen durchgeführt. 

2.  Die Verwaltungen der Mitgliedstaaten und die Sektormitglie-
der, die internationale Fernmeldedienste wahrnehmen, müssen 
sich über den Betrag ihrer Zahlungsverpflichtungen und -forde-
rungen einigen. 

3.  Die Rechnungen, die sich auf die in Nummer 498 erwähnten 
Zahlungsverpflichtungen und -forderungen beziehen, werden 
nach den Bestimmungen der Vollzugsordnungen aufgestellt, 
wenn nicht zwischen den beteiligten Parteien besondere Verein-
barungen getroffen worden sind. 

Art. 38 Währungseinheit 

Wenn keine besonderen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten 
bestehen, wird bei der Festsetzung der Abrechnungsgebühren für die in-
ternationalen Fernmeldedienste und der Aufstellung der internationalen 
Rechnungen als Währungseinheit: 

– entweder die Währungseinheit des Internationalen Währungs-
fonds 

– oder der Goldfranken 

verwendet, wie sie in den Vollzugsordnungen näher bestimmt sind. Die 
Durchführungsbestimmungen sind in Anhang 1 der Vollzugsordnung 
für internationale Fernmeldedienste enthalten.   
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Art. 39 Gegenseitiger Verkehr 

1.  Die Funkstellen des mobilen Funkdienstes sind verpflichtet, im 
Rahmen ihrer normalen Aufgaben ohne Rücksicht auf das von 
ihnen benutzte Funksystem Funknachrichten gegenseitig auszu-
tauschen. 

2.  Die Bestimmungen der Nummer 501 sollen jedoch den Fort-
schritt der Wissenschaft nicht hemmen; sie stehen daher der 
Verwendung eines Funksystems nicht entgegen, das den Ver-
kehr mit anderen Systemen nicht aufnehmen kann, vorausge-
setzt, dass dieses Unvermögen auf der Eigenart dieses Systems 
beruht und nicht etwa auf der Verwendung von Vorrichtungen, 
deren einziger Zweck eine Verhinderung des gegenseitigen Ver-
kehrs ist. 

3.  Ungeachtet der Bestimmungen der Nummer 501 kann eine 
Funkstelle einem eingeschränkten internationalen Fernmelde-
dienst zugeordnet werden, wenn der Zweck dieses Dienstes oder 
andere von dem benutzten System unabhängige Umstände es 
verlangen. 

Art. 40 Geheime Sprache 

1.  Staats- und Diensttelegramme dürfen in allen Verkehrsbezie-
hungen in geheimer Sprache abgefasst werden. 

2.  Privattelegramme in geheimer Sprache dürfen im Verkehr zwi-
schen allen Mitgliedstaaten zugelassen werden, mit Ausnahme 
der Mitgliedstaaten, die über den Generalsekretär im Voraus be-
kannt gegeben haben, dass sie für diese Telegrammart die ge-
heime Sprache nicht zulassen. 

3.  Die Mitgliedstaaten, die abgehende oder ankommende Privatte-
legramme in geheimer Sprache für ihr eigenes Hoheitsgebiet 
nicht zulassen, müssen solche Telegramme im Durchgang zu-
lassen, es sei denn, der Dienst wäre nach Artikel 35 der Konsti-
tution eingestellt worden.  

Kapitel VI  
Schiedsgerichtsbarkeit und Änderung der Konvention 

Art. 41 Schiedsgerichtsbarkeit: Verfahren 
(s. Artikel 56 der Konstitution5) 

1.  Die Partei, die ein Schiedsgericht in Anspruch nehmen will, lei-
tet das Verfahren ein, indem sie dies der anderen Partei mitteilt.   
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2.  Die Parteien entscheiden im gegenseitigen Einverständnis, ob 
das Schiedsrichteramt Personen, Verwaltungen oder Regierun-
gen zu übertragen ist. Das Schiedsrichteramt wird Regierungen 
übertragen, wenn sich die Parteien nicht binnen eines Monats, 
von dem Tag an gerechnet, an dem die Absicht, ein Schiedsge-
richt in Anspruch zu nehmen, mitgeteilt worden ist, über diesen 
Punkt geeinigt haben. 

3.  Wenn das Schiedsrichteramt Personen übertragen wird, dürfen 
die Schiedsrichter weder Staatsangehörige eines Staates sein, 
der in dem Streitfall Partei ist, noch dürfen sie ihren Wohnsitz 
in einem dieser Staaten haben oder in ihren Diensten stehen. 

4.  Wenn das Schiedsrichteramt Regierungen oder Verwaltungen 
dieser Regierungen übertragen wird, müssen diese unter den 
Mitgliedstaaten ausgewählt werden, die nicht in den Streitfall 
verwickelt, jedoch Vertragsparteien des Abkommens sind, des-
sen Anwendung den Streitfall verursacht hat. 

5.  Jede der beiden streitenden Parteien benennt einen Schiedsrich-
ter binnen drei Monaten nach Eingang der Mitteilung darüber, 
dass die Absicht besteht, ein Schiedsgericht in Anspruch zu neh-
men. 

6.  Wenn mehr als zwei Parteien in den Streitfall verwickelt sind, 
benennt jede der beiden Gruppen von Parteien, die in dem 
Streitfall gemeinsame Belange haben, einen Schiedsrichter nach 
dem in den Nummern 510 und 511 vorgesehenen Verfahren. 

7.  Die beiden so benannten Schiedsrichter benennen in gegensei-
tigem Einverständnis einen dritten Schiedsrichter; dieser muss, 
wenn die beiden ersten Schiedsrichter nicht Regierungen oder 
Verwaltungen, sondern Personen sind, den in Nummer 509 fest-
gelegten Bestimmungen entsprechen und ferner eine andere 
Staatsangehörigkeit als die beiden anderen haben. Können sich 
die beiden Schiedsrichter über die Wahl des dritten Schiedsrich-
ters nicht einigen, so schlägt jeder Schiedsrichter einen dritten 
Schiedsrichter vor, der an dem Streitfall in keiner Weise betei-
ligt ist. Der Generalsekretär bestimmt dann den dritten Schieds-
richter durch das Los. 

8.  Die streitenden Parteien können übereinkommen, dass sie ihren 
Streitfall von nur einem Schiedsrichter beilegen lassen, der in 
gegenseitigem Einverständnis benannt wird; sie können auch je 
einen Schiedsrichter benennen und den Generalsekretär bitten, 
diesen einen Schiedsrichter durch das Los zu bestimmen. 

9.  Der oder die Schiedsrichter entscheiden nach freiem Ermessen 
über den Ort der Schiedsgerichtsbarkeit und die auf diese 
Schiedsgerichtsbarkeit anzuwendenden Verfahrensregeln.    
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10. Die Entscheidung des Einzelschiedsrichters ist endgültig und 
bindend für die streitenden Parteien. Wenn das Schiedsgericht 
aus mehreren Schiedsrichtern besteht, ist die Entscheidung, wel-
che die Schiedsrichter mit Stimmenmehrheit treffen, endgültig 
und für die Parteien bindend. 

11. Jede Partei trägt die Kosten, die ihr durch die Untersuchung und 
die Einberufung des Schiedsgerichts entstanden sind. Die nicht 
von den Parteien selbst verursachten Kosten des Schiedsge-
richtsverfahrens werden gleichmässig auf die streitenden Par-
teien verteilt. 

12. Die Union erteilt alle den Streitfall betreffenden Auskünfte, 
welche der oder die Schiedsrichter etwa benötigen. Wenn die 
streitenden Parteien dies vereinbaren, wird die Entscheidung 
des Schiedsrichters oder der Schiedsrichter dem Generalsekre-
tär für künftige Referenzzwecke mitgeteilt. 

Art. 42 Bestimmungen zur Änderung dieser Konvention 

1.  Jeder Mitgliedstaat kann einen Änderungsvorschlag zu dieser 
Konvention einreichen. Ein solcher Vorschlag muss, damit er 
allen Mitgliedstaaten rechtzeitig übermittelt und von ihnen ge-
prüft werden kann, beim Generalsekretär spätestens acht Mo-
nate vor dem für die Eröffnung der Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten festgelegten Zeitpunkt eingehen. Der 
Generalsekretär übermittelt einen solchen Vorschlag allen Mit-
gliedstaaten so bald wie möglich, jedoch spätestens sechs Mo-
nate vor dem letztgenannten Zeitpunkt. 

2.  Ein Vorschlag zur Änderung eines nach Nummer 519 einge-
reichten Änderungsvorschlags kann jedoch jederzeit von einem 
Mitgliedstaat oder von seiner Delegation bei der Konferenz der 
Regierungsbevollmächtigten eingereicht werden. 

3.  In einer Plenarsitzung der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten ist die Beschlussfähigkeit für die Prüfung eines Än-
derungsvorschlags zu dieser Konvention oder einer Änderung 
eines solchen Änderungsvorschlags erst dann erreicht, wenn 
mehr als die Hälfte der bei der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten akkreditierten Delegationen anwesend sind. 

4.  Damit ein Vorschlag zur Änderung eines Änderungsvorschlags 
sowie der Änderungsvorschlag als Ganzes, ob er nun geändert 
worden ist oder nicht, angenommen wird, muss er in einer Ple-
narsitzung von mehr als der Hälfte der bei der Konferenz der 
Regierungsbevollmächtigten akkreditierten stimmberechtigten 
Delegationen genehmigt werden. 

5.  Sofern in den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels, die 
massgebend sind, nichts anderes bestimmt ist, gilt die 
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Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Ta-
gungen der Union. 

6.  Alle von einer Konferenz der Regierungsbevollmächtigten an-
genommenen Änderungen dieser Konvention treten insgesamt 
und in Form einer einzigen Änderungsurkunde zu einem von der 
Konferenz festgelegten Zeitpunkt zwischen den Mitgliedstaaten 
in Kraft, die bis zu diesem Zeitpunkt ihre Ratifikations-, An-
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Kon-
vention und zur Änderungsurkunde hinterlegt haben. Die Rati-
fikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt zu 
nur einem Teil dieser Änderungsurkunde ist ausgeschlossen. 

7.  Ungeachtet der Nummer 524 kann die Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten beschliessen, dass eine Änderung dieser 
Konvention erforderlich ist, damit eine Änderung der Konstitu-
tion richtig durchgeführt werden kann. In diesem Fall tritt die 
Änderung der Konvention nicht vor dem Inkrafttreten der Än-
derung der Konstitution in Kraft. 

8.  Der Generalsekretär notifiziert allen Mitgliedstaaten die Hinter-
legung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde. 

9.  Nach dem Inkrafttreten einer solchen Änderungsurkunde gilt 
die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Bei-
tritt nach den Artikeln 52 und 53 der Konstitution für die geän-
derte Konvention. 

10. Der Generalsekretär lässt eine solche Änderungsurkunde nach 
ihrem Inkrafttreten beim Sekretariat der Organisation der Ver-
einten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Na-
tionen6 registrieren. Nummer 241 der Konstitution gilt auch für 
jede Änderungsurkunde. 
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Anlage 

Definition einiger in dieser Konvention und in den 
Vollzugsordnungen der Internationalen 
Fernmeldeunion verwendeter Begriffe 

Für die Zwecke der oben genannten Grundsatzdokumente der Union ha-
ben die folgenden Begriffe die ihnen nachstehend beigegebene Bedeu-
tung. 

Sachverständiger: Eine Person, die entsandt wird von: 

a) der Regierung oder der Verwaltung ihres Landes oder 

b) einem Gremium oder einer Organisation, das bzw. die nach den 
Bestimmungen des Artikels 19 dieser Konvention zugelassen 
ist; oder 

c) einer internationalen Organisation, 

um sich an den Aufgaben der Union zu beteiligen, die in ihre fachliche 
Zuständigkeit fallen. 

Beobachter: Eine Person, die nach den einschlägigen Bestimmungen 
dieser Konvention entsandt wird: 

– von der Organisation der Vereinten Nationen, einer Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen, der Internationalen Atom-
energie-Organisation, einer regionalen Fernmeldeorganisation 
oder einer zwischenstaatlichen Organisation, die Satellitensys-
teme betreibt, um in beratender Eigenschaft an der Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten, an einer Konferenz oder an ei-
ner Tagung eines Sektors teilzunehmen; 

– von einer internationalen Organisation, um in beratender Eigen-
schaft an einer Konferenz oder an einer Tagung eines Sektors 
teilzunehmen; 

– von der Regierung eines Mitgliedstaates, um an einer regionalen 
Konferenz teilzunehmen, jedoch ohne Stimmrecht; 

– von einem Sektormitglied nach Nummer 229 oder 231 der Kon-
vention oder von einer Organisation mit internationalem Cha-
rakter, die solche Sektormitglieder vertritt. 

Mobiler Funkdienst: Funkdienst zwischen mobilen und ortsfesten 
Funkstellen oder zwischen mobilen Funkstellen. 

Wissenschaftliche Institution oder industrielles Unternehmen: Jede In-
stitution oder jedes Unternehmen, die bzw. das keine staatliche Einrich-
tung oder Stelle ist und sich mit der Untersuchung von Fernmeldeprob-
lemen und der Planung oder Herstellung von Einrichtungen für 
Fernmeldedienste beschäftigt.    
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Funkverkehr: Fernmeldeverkehr mit Hilfe von Funkwellen. 

Anmerkung 1: Vereinbarungsgemäss sind Funkwellen elektromagnetische Wel-
len, deren Frequenzen unterhalb 3000 GHz liegen und die sich ohne künstliche 
Führung im freien Raum ausbreiten.  
Anmerkung 2: Für die Zwecke der Nummern 149−154 dieser Konvention um-
fasst der Begriff «Funkverkehr» auch den Fernmeldeverkehr, der mit Hilfe von 
elektromagnetischen Wellen abgewickelt wird, deren Frequenzen oberhalb 
3000 GHz liegen und die sich ohne künstliche Führung im freien Raum aus-
breiten 

Dienstfernmeldeverbindung: Fernmeldeverbindung, die sich auf die in-
ternationalen öffentlichen Fernmeldedienste bezieht und hergestellt 
wird zwischen: 

– Verwaltungen; 

– anerkannten Betriebsunternehmen; 

– dem Präsidenten des Rates, dem Generalsekretär, dem Vizege-
neralsekretär, den Direktoren der Büros, den Mitgliedern des 
Funkregulierungsausschusses oder sonstigen Vertretern oder 
beauftragten Beamten der Union einschliesslich derjenigen, die 
einen offiziellen Auftrag der Union im Aussendienst erfüllen.                 
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Geltungsbereich am 11. September 20237   
     

Vertragsstaaten Ratifikation 
Beitritt (B) 

 Inkrafttreten  

     

     

Afghanistan*   5. November 2006   5. November 2006 
Ägypten   8. Juli 2004   8. Juli 2004 
Albanien 24. Juni 2005 24. Juni 2005 
Angola 10. November 2006 10. November 2006 
Argentinien*   6. August 2007   6. August 2007 
Australien   3. März 2005   3. März 2005 
Bahrain* 20. September 2004 20. September 2004 
Belarus   9. August 2006   9. August 2006 
Botsuana 14. November 2006 14. November 2006 
Brasilien 10. Februar 2010 10. Februar 2010 
Bulgarien   3. August 2004   3. August 2004 
Dänemark 20. Juni 2003   1. Januar 2004 
Deutschland   6. Dezember 2006   6. Dezember 2006 
Ecuador 16. Juni 2004 16. Juni 2004 
El Salvador   9. Oktober 2013   9. Oktober 2013 
Estland 12. Januar 2005 12. Januar 2005 
Finnland* 19. Oktober 2004 19. Oktober 2004 
Frankreich 23. April 2008 23. April 2008 
Gabun 21. Juli 2004 21. Juli 2004 
Grenada 11. Oktober 2010 11. Oktober 2010 
Indonesien*   3. Februar 2005   3. Februar 2005 
Irak   8. Februar 2006 B   8. Februar 2006 
Iran 22. Juni 2009 22. Juni 2009 
Italien 10. Juli 2012 10. Juli 2012 
Japan   2. Juli 2004   2. Juli 2004 
Kambodscha 18. Dezember 2003   1. Januar 2004 
Kanada* 26. April 2004 26. April 2004 
Katar 22. Dezember 2004 22. Dezember 2004 
Kiribati 10. Januar 2007 B 10. Januar 2007 
Kongo (Kinshasa) 25. März 2009 B 25. März 2009 
Korea (Süd-)   5. Mai 2004   5. Mai 2004 
Kuba* 25. Januar 2012 25. Januar 2012 
Kuwait 10. September 2007 10. September 2007 
Lettland 25. November 2005 24. November 2005 
Libanon   3. März 2009 B   3. März 2009 
Liberia   8. Oktober 2008 B   8. Oktober 2008 
Libyen 10. Juli 2007 10. Juli 2007 
Liechtenstein* 13. April 2006 13. April 2006 
Litauen   7. Dezember 2006   7. Dezember 2006 

  

7  AS 2006 4041; 2007 4459; 2008 633; 2010 2157; 2016 1027; 2023 511. Eine aktualisierte 
Fassung des Geltungsbereichs ist auf der Publikationsplattform des Bundesrechts «Fed-
lex» unter folgender Adresse veröffentlicht: www.fedlex.admin.ch/de/treaty. 

https://www.fedlex.admin.ch/de/treaty
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Vertragsstaaten Ratifikation 
Beitritt (B) 

 Inkrafttreten  

     

     

Luxemburg 27. April 2007 27. April 2007 
Malaysia 24. Dezember 2004 24. Dezember 2004 
Malta   6. April 2004   6. April 2004 
Marokko 27. April 2011 27. April 2011 
Mexiko* 18. Oktober 2005 18. Oktober 2005 
Moldau 15. September 2004 15. September 2004 
Monaco 29. Juli 2004 B 29. Juli 2004 
Montenegro 21. Juli 2006 B 21. Juli 2006 
Myanmar 25. März 2009 25. März 2009 
Neuseeland 20. Juni 2006 20. Juni 2006 
Niederlande* 21. November 2008 21. November 2008 
    Aruba* 21. November 2008 21. November 2008 
    Curaçao* 21. November 2008 21. November 2008 
    Karibische Gebiete (Bonaire,  
    Sint Eustatius und Saba)* 21. November 2008 21. November 2008 
    Sint Maarten* 21. November 2008 21. November 2008 
Nigeria 23. Juni 2014 23. Juni 2014 
Norwegen   7. Dezember 2017   7. Dezember 2017 
Oman 25. Oktober 2004 25. Oktober 2004 
Österreich* 27. Januar 2006 27. Januar 2006 
Pakistan 10. Januar 2007 10. Januar 2007 
Panama 27. August 2004 27. August 2004 
Paraguay   9. Januar 2009   9. Januar 2009 
Peru 18. Oktober 2006 18. Oktober 2006 
Ruanda   5. Oktober 2006   5. Oktober 2006 
Rumänien* 17. Juli 2008 17. Juli 2008 
San Marino 14. Februar 2006 14. Februar 2006 
Saudi-Arabien* 20. September 2005 20. September 2005 
Schweden 22. Dezember 2003   1. Januar 2004 
Schweiz* 17. Januar 2006 17. Januar 2006 
Serbien   1. September 2010   1. September 2010 
Sierra Leone 26. November 2010 26. November 2010 
Singapur 11. Juni 2004 11. Juni 2004 
Slowakei 15. März 2004 15. März 2004 
Slowenien 13. September 2007 13. September 2007 
Somalia 24. Juni 2005 B 24. Juni 2005 
Spanien* 16. Mai 2006 16. Mai 2006 
St. Kitts und Nevis 15. März 2006 B 15. März 2006 
Südafrika 18. Oktober 2006 18. Oktober 2006 
Sudan 23. Juni 2006 23. Juni 2006 
Südsudan   3. Oktober 2011 B   3. Oktober 2011 
Syrien 14. Februar 2007 14. Februar 2007 
Timor-Leste 24. August 2010 24. August 2010 
Togo   9. Juli 2014   9. Juli 2014 
Trinidad und Tobago 16. Februar 2004 B 16. Februar 2004 
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Vertragsstaaten Ratifikation 
Beitritt (B) 

 Inkrafttreten  

     

     

Tschechische Republik 18. Dezember 2003   1. Januar 2004 
Türkei   3. März 2006   3. März 2006 
Ungarn 28. September 2011 28. September 2011 
Usbekistan 19. Januar 2007 B 19. Januar 2007 
Vatikanstadt 22. Juli 2009 22. Juli 2009 
Vereinigte Arabische Emirate   6. Januar 2005   6. Januar 2005 
Vereinigtes Königreich   2. August 2017   2. August 2017 
Vereinigte Staaten* 16. Januar 2009 16. Januar 2009 
Vietnam 12. November 2003   1. Januar 2004 
Zypern 30. Mai 2008 30. Mai 2008 
     

* Vorbehalte und Erklärungen. 
 Die Erklärungen und Vorbehalte zum Abschluss der Zusätzlichen Konferenz der Regie-

rungsbevollmächtigten der Internationalen Fernmeldeunion sind Bestandteil der Schlussak-
ten. Die Erklärungen und Vorbehalte werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französi-
schen und englischen Texte können auf der Internetseite der Internationalen 
Fernmeldeunion: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > 
Constitution and Convention eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion 
Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden.  

www.itu.int
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